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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Das Planungsziel der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 6 ist die 
Erweiterung der Meierei NordseeMilch eG in Witzwort.  

Die artenschutzrechtliche Prüfung umfasst die Betrachtung der möglichen Auswirkungen der 
aus dem Bebauungsplan resultierenden Maßnahmen auf die Belange des Artenschutzes gem. 
§ 44 BNatSchG. Dazu werden die für das Vorhaben relevanten europäischen Vogelarten 
sowie die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ermittelt. Diese Arten 
werden bezüglich artenschutzrechtlicher Konflikte, die zum Eintreten eines oder mehrerer 
Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG führen können, überprüft und bewertet.  

Die Prüfung und die Bewertung des Eintretens der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 
erfolgt anhand der Arbeitshilfe „Beachtung des Artenschutzrechts bei der Planfeststellung“ 

(LBV SH & AFPE 2016). 
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2 Rechtlicher Hintergrund 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 
29.Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 29.3.2026 I Nr. 87, i.V.m. 
dem Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein (LNatSchG SH) vom 24.02.2010, letzte 
berücksichtigte Änderung: § 19 geändert (Art. 3 Ges. v. 30.09.2024, GVOBl. S. 734) stellen 
die Grundlage für die Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange dar.  

2.1 Kurzdarstellung der relevanten Verbote 

Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 BNatSchG) 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören oder 
wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. Das Verbot 
tritt ein, wenn die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten für die betrof-
fenen Tierindividuen bzw. der Pflanzenstandort nicht durch vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen im räumlichen Zusammenhang erhalten wird. Unvermeidbare Tötung oder Verletzung 
von Tieren, die im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
auftritt, kann ebenfalls durch Maßnahmen zur Funktionserhaltung ohne Eintreten des Verbotes 
ausgeglichen werden. 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Es ist verboten, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören. Das Verbot tritt ein, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Das Eintreten des Verbots-
tatbestandes kann durch populationsstützende Maßnahmen vermieden werden. 

Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 4 BNatSchG) 

Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören. Das Verbot tritt ein, wenn sich das Lebensrisiko von 
Individuen der geschützten Arten aufgrund der Realisierung des Vorhabens in der Regel 
betriebsbedingt signifikant erhöht. Das Verbot umfasst auch unbeabsichtigte Tötungen oder 
Verletzungen und es ist nicht durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zu überwinden. 

Für nach § 15 BNatSchG sowie nach den Vorschriften des BauGB zulässige Eingriffe gilt 
darüber hinaus Folgendes. Für Anhang IV-Tier- und Pflanzenarten der FFH-Richtlinie und 
europäische Vogelarten nach der VRL liegt ein Verstoß gegen das Schädigungsverbot und bei 
unvermeidbaren Eingriffen gegen das Tötungsverbot nicht vor, soweit die ökologische 
Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiter erfüllt wird.  
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3 Methodik 

Grundlage für die vorliegende artenschutzrechtliche Prüfung sind die vorhandenen 
Untersuchungen und Kartierungen. Das Büro Bioplan hatte in den Jahren 2018 und 2019 
bereits Kartierungen im Plangebiet durchgeführt. Dazu erfolgten Im Jahr 2019 eine 
Brutvogelkartierung und eine Amphibienerfassung. Darüber hinaus erfolgte die Erfassung der 
Fledermausfauna mittels Detektorbegehungen und ergänzendem Einsatz von Horchboxen 
(stationäre Erfassungssysteme) an verschiedenen Standorten innerhalb des UG, um 
Erkenntnisse über Aktivitätsdichten an potenziell hochwertigen Fledermauslebensräumen 
(Gehölzbestände, Gewässer) zu gewinnen. Dazu wurden an zwei Terminen (28.08.2018 und 
30.07.2019) jeweils 5 Horchboxen im B-Plangebiet Nr. 6 ausgebracht. Die Ergebnisse der 
Erfassungen liegen als Entwurf des Artenschutzberichtes vor (BIOPLAN 2020, Entwurf).   

Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Datengrundlage (älter als 5 Jahre) erfolgte 2025 eine 
Validierung der Kartierungen. Dazu erfolgten zwei Begehungen zur Prüfung der Brutvogel-
vorkommen sowie zwei Begehungen der Gewässer im Plangebiet zur Prüfung der Amphibien-
vorkommen. Der Schwerpunkt der Datenvalidierung lag bei der Prüfung der europäischen 
Vogelarten und der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, die dem besonderen 
Artenschutz unterliegen (OLAF 2026).  

Eine zusätzliche Geländeerfassung der Fledermäuse erfolgte nicht. Hier wurden aktuellere 
Informationen zu den Fledermauserfassungen aus dem Jahr 2022 zum Ausbau der L 32 
ausgewertet (BBS 2024).  

Darüber hinaus erfolgten 2025 eine Brutvogelkartierung sowie Amphibienerfassungen des 
Teilgebietes 2 des B-Planes, da für dieses Teilgebiet noch keine Erfassungen vorliegen (OLAF 
2025).  

Zusätzlich erfolgte eine aktuelle Abfrage im Arten- und Fundpunktkataster beim LfU (Antwort 
vom 26.09.2025).  

Folgende Daten und Informationen wurden ausgewertet: 

• Erweiterung der Meierei in Witzwort (2. Änderung B-Plan 6) – Biotoptypenkartierung, 
Untersuchungen Brutvögel und Amphibien – Kartierbericht  2025 inkl. Nachtrag (OLAF 
2026).   

• LBV SH – L 32 Ausbau von Witzwort bis B5 Flora und Fauna Gutachten – Kapitel 4.4 
Fledermäuse. Im Auftrag des LBV SH, BIOPLAN in  BBS-Umwelt, Kiel, 22.11.2024 

• Abfrage zu Tier- und Pflanzenarten im Untersuchungsraum inkl. 5.000 m Umgebung beim 
Artkataster des LLUR (Antwort vom 26.09.2025) 

• Monitoring ausgewählter Tierarten in Schleswig-Holstein – Jahresbericht 2019 (MELUND 
& FÖAG 2019) 

• Fledermäuse in Schleswig-Holstein – Status der vorkommenden Fledermausarten (FÖAG 
2011) 

• Aktuelle Roten Listen der betrachteten Tierartengruppen in Schleswig-Holstein 

• Monitoring und Berichte gemäß Artikel 7 FFH-Richtlinie – Erhaltungszustand der Arten für 
den Berichtszeitraum 2013-2018, Einzelparameter und Gesamtzustand: Säugetiere, 
Amphibien, Reptilien, Fische, Neunaugen, Insekten, Weichtiere, höhere Pflanzen, Moose 
https://www. schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/ N/natura2000/NZP_09 _Monitoring. 
html (LLUR 2019) 
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• Internethandbuch zu den Arten der FFH-Richtlinie Anhang IV - https://ffh-anhang4.bfn.de/ 
(Stand: Oktober 2025)  

• Die Säugetiere Schleswig-Holsteins (BORKENHAGEN 2011) 

• Untersuchungen zur Brutvögeln, Amphibien und Fledermäusen als Datengrundlage für 
die Erstellung eines Artenschutzberichtes für die 2. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes Nr. 6 der Gemeinde Witzwort (BIOPLAN 2020, Entwurf) 

Auf Grundlage der vorgenannten Daten, der vorkommenden Lebensräume, vorhandener 
Informationen zur Verbreitung der Arten und der persönlichen Eindrücke im Rahmen der 
Kartierungen und Ortsbegehungen erfolgt eine (Potential-)Analyse des Vorkommens der zu 
prüfenden Arten.  

Für die (potentiell) betroffenen Arten wird im Folgenden eine Konfliktanalyse durchgeführt und 
gegebenenfalls der entsprechende Verbotstatbestand benannt. Soweit erforderlich, werden 
Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen aufgezeigt. Bei der Prüfung 
werden die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie die europäischen 
Vogelarten berücksichtigt (LBV SH & AFPe 2016). 
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4 Vorstellung des geplanten Vorhabens 

4.1 Darstellung der Planung 

Die Meierei NordseeMilch eG ist seit 1894 in Witzwort ansässig. Aufgrund eines seit Jahren 
anhaltenden Absatzwachstums möchte die Meierei ihr Werk am Standort vergrößern. Dazu 
hat sie ein Masterplan entwickelt, der alle von der Meierei in Stufen angestrebten 
Erweiterungen beinhaltet. Dies ist erforderlich, um die wirtschaftlichen, rechtlichen, 
planerischen und organisatorischen Randbedingungen, die sich aus der geplanten Betriebs-
entwicklung und Betriebserweiterung ergeben, zu erfüllen. Zur rechtlichen Planungssicherheit 
ist die 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 6 erforderlich.  

Das Plangebiet hat eine Größe von insgesamt ca. 18,1 ha und liegt im Außenbereich gem. § 
35 BauGB. Es ist in drei Teilgeltungsbereiche (TG) aufgeteilt. 

 

Abb. 1: Geltungsbereiche der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 der Gemeinde Witzwort 
(Meierei) 

Das Plangebiet umfasst im TG 1 den ursprünglichen Meiereibetrieb einschließlich seiner 
Erweiterungsflächen in Richtung Westen und südlich der Straße Siethwende (ca. 10,9 ha). 
Geplant ist eine Erweiterung des Werksgeländes und somit es Plangebietes nach Westen um 
insgesamt ca. 6,5 ha. Die Flächen werden als Sondergebiet Meierei ausgewiesen. Auf dem 
Bestandsgelände und den Erweiterungsflächen werden fünf näher definierte Sondergebiete 
zu den einzelnen Produktionsschwerpunkten räumlich und höhenmäßig festgelegt.  

Im direkten Anschluss an die vorhandenen Gebäude ist der Ausbau der Frischeproduktion mit 
einem Milchlager, einem Versandbereich, einem Hochregallager, einer Abfüllung, einem 
Verpackungsmittellager und einem Labor geplant. In diesem Bereich sind auch automatische 
Hochregallager geplant zur Einlagerung von Fertigwarenpaletten. Die Beschickung erfolgt 
automatisch mit Regalbediengeräten, die Versorgung des Hochregallagers erfolgt ebenfalls 
automatisch aus der Produktion über eine verbindende Fördertechnik. Parallel dazu soll im 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 2. Änderung & Erweiterung B-Plan Nr. 6, Gemeinde Witzwort 

             Büro O L A F ·  Süderstraße 3, 25885 Wester-Ohrstedt, 04847/980 7 

westlichen Bereich des TG 1 der Bereich der Trocknung mit einem Pulverlager und dem 
dazugehörigen Versandbereich, einem Werkstatt- und Teilelager, einem Trocknungsgebäude, 
den Bereichen für die Technik, den Eindampfer und die Silos, der Trocknung und der 
Flüssiggastanks sowie der Siloverladung entstehen.  

Insgesamt dürfen max. 5,8 ha durch Gebäude überbaut werden. Die maximalen Höhen der 
baulichen Anlagen liegen in den einzelnen Sondergebieten i.d.R. bei 9-13,5 m. In SO 3 sind 
Hochregallager mit Höhen bis 30 m möglich. Im SO 4 sind ausnahmsweise für ein geplantes 
Trocknungsgebäude eine Maximalhöhe von 40 m und für ein Pulverlager eine Maximalhöhe 
von 30 m zugelassen. Innerhalb des Sondergebietes sind Schallschutzschirme vorgesehen. 
Darüber hinaus wird das Plangebiet (TG1) zusätzlich nach Süden hin um ca. 0,3 ha erweitert 
(Parkplatz).  

Die Kläranlage der Meierei wird größtenteils ausgelagert und ca. 600 m südöstlich auf einer 
Fläche von ca. 3,7 ha neu angelegt (TG2). Hier erfolgt eine Festsetzung als Fläche für die 
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung (2,67 ha). Zusätzlich sind Batteriespeicher zur 
Zwischenspeicherung der erzeugten Energie aus der Abwasserbehandlung möglich. 

Innerhalb dieser beiden Teilgeltungsbereiche werden darüber hinaus Flächen für die Regelung 
des Wasserabflusses festgesetzt. Darüber hinaus wird TG 3 ebenfalls zur Regelung des 
Wasserabflusses und gleichzeitig zu einer Maßnahmenfläche zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft umgewandelt.  

Zur Eingrünung der baulichen Entwicklung in den TG 1 und 2 und zum Erhalt von Grünflächen 
und Gehölzstrukturen werden private Grünflächen, Flächen mit Bindungen für Anpflanzungen 
sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft festgesetzt. 

Durch die Planung wird eine Fläche von ca. 14,6 ha (ohne TG 3) überplant. Auf einer Fläche 
von ca. 9,4 ha sind Sondergebiete Meierei und Parkplatz geplant, die zu einer zusätzlichen 
Versiegelung von 6,6 ha führen. Die Kläranlage wird ausgegliedert (TG 2) und hat eine Fläche 
von 2,7 ha. Es werden Ackerflächen, Gräben und Gehölzstrukturen zerstört und verändert. Die 
Gräben bleiben überwiegend erhalten und werden teils zur Regenrückhaltung ausgebaut. TG 
3 wird als extensive landwirtschaftliche Fläche mit Retentionsraum entwickelt. 

Durch die baulichen Änderungen/ Erweiterungen müssen mindesten 14 Bäume beseitigt 
werden. Darüber hinaus wird ein mit Gehölzen bewachsener Lärmschutzwall im Norden des 
TG 1 beseitigt. Im Bereich des Bestandwerkes werden kleinflächig Eingrünungen, artenarme 
Rasenflächen sowie weitere Gehölzbestände (strukturreicher Garten) zerstört.  

4.2 Kurzcharakteristik der Untersuchungsgebietes und der weiteren Umgebung 

Das Plangebiet befindet sich im Naturraum Eiderstedter Marsch, die im Bereich der Halbinsel 
Eiderstedt liegt. Durch Deichbaumaßnahmen, die im Mittelalter begannen, wurden die drei 
ursprünglich getrennten Inseln Eiderstedt, Utholm und Everschop zu einem zusammen-
hängenden Gebiet und bildeten die heutige Halbinsel Eiderstedt, die zwischen Nordfriesland 
und Dithmarschen liegt und weit nach Westen vorspringt. Im Süden bildet die Eider die 
natürliche Grenze zur Dithmarscher Marsch. Eiderstedt liegt nur wenig über dem Meeres-
spiegel, weshalb viele der Gebäude auch heute noch auf Warften stehen. Landschaftsprägend 
sind das Netz aus Entwässerungsgräben, gewässerbegleitende Baumbestände sowie ältere 
Gebäude/Hofanlagen auf Warften. 
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Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Ortsrand der Gemeinde Witzwort, bestehend 
aus 3 Teilgebieten. TG 1 hat eine Größe von ca. 10,9 ha und umfasst die vorhandene ca. 4 ha 
große Betriebsfläche der Meierei, die westlich angrenzenden Ackerflächen für die Erweiterung 
der Produktion sowie eine Erweiterungsfläche nach Süden, welche für Parkplätze genutzt 
werden soll. Das Meiereigelände mit den Produktionshallen, Verwaltungsgebäuden, der 
Kläranlage und Parkplätzen ist stark versiegelt. Im Eingangsbereich befindet sich eine 
Kläranlage. Die nicht versiegelten Flächen, v.a. am Ostrand außerhalb der Produktions-
anlagen sind mit intensiv gepflegten Rasenflächen und Schnitthecken bestanden. Innerhalb 
der Hecken stehen mehrere Hybrid-Eichen. Nach Norden hin ist das bestehende 
Werksgelände durch einen mit Gehölzen bestandenen Lärmschutzwall abgegrenzt. Südlich 
des Bestandswerks liegen zwei Einzelhäuser mit strukturreichen Gärten und altem 
Baumbestand, von denen das Wohnhaus im Geltungsbereich mittlerweile abgerissen wurde. 
Südlich der Straße Siethwende liegt eine mit Schafkoppel, die durch eine Hecke, eine 
Baumreihe und Gebüschen eingegrünt ist.  

Die westliche Erweiterungsfläche wird als Intensivacker genutzt. Von Südost nach Nordwest 
verläuft ein Entwässerungsgraben, der teils mit Schilf bestanden ist und zur Entwässerung der 
Meierei genutzt wird. Die Erweiterungsflächen sind nach Norden und Nord-Westen mit 9 bzw. 
7 m breiten Feldhecken umgeben. Im Südwesten und Süden wird das Plangebiet von weiteren 
Gräben abgegrenzt. Auch zwischen dem Bestandswerk und der Erweiterung liegen schmale 
Entwässerungsgräben. Der parallel zur Straße Siethwende verlaufende Graben ist teils mit 
Weidenbüschen bestanden. Darüber hinaus stehen hier drei alte Kopfweiden und eine Esche. 
Innerhalb einer Ackerfläche befindet sich ein Kleingewässer, das mit Schilf bestanden ist.  

Das TG 2 hat eine Größe von 3,7 ha und liegt in ca. 600 m Entfernung südöstlich außerhalb 
des Ortsrandes, auf der die Betriebskläranlage sowie eine Nasswiese geplant ist. Die Fläche 
wird als Intensivacker bewirtschaftet und ist an allen Seiten von Gräben umgeben. Südlich 
angrenzend befinden sich ebenfalls Ackerflächen. Nördlich und östlich liegen Grünland-
flächen, die teils noch die typischen Grüppenstrukturen aufweisen. Die Gräben haben Breiten 
von ca. 1-2 m und weisen teils Schilfbewuchs auf. Die Uferränder sind durch einen schmalen 
Ruderalstreifen umrahmt. Im Südosten stehen zwei Bäume (Weiden). 

Das TG 3 hat eine Größe von 3,4 ha, liegt ca. 2,8 km östlich der Meierei und wird als 
Retentionsraum und Ausgleichsfläche entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine Ackerfläche 
mit einem zentral liegenden Kleingewässer. Die Fläche ist an allen Seiten von Gräben 
umschlossen. Der Graben an der Straße Ahlsenhofweg ist von Erlen, Weiden und Eschen 
gesäumt.  

4.3 Schutzgebiete und gesetzlich geschützte Biotope 

Das Plangebiet liegt außerhalb von nationalen und internationalen Schutzgebieten (s. Abb. 2). 
Die nächstgelegenen Schutzgebiete sind:  

• EU-Vogelschutzgebiete Ramsar-Gebiet SH Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete 
(DE-0916-491) (min. 1.170 m südöstlich) 

• FFH-Gebiet Untereider (DE 1719-391) (min. 1.170 m südöstlich) 

• LSG Alte Deichbruchstelle bei Preil (2.000 m südlich TG 3, 3.250 m östlich TG 2) 

Alle weiteren nationalen und internationalen Schutzgebiete sind mehr als 4 km entfernt.  
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Das Plangebiet liegt innerhalb der Wiesenvogelkulisse. Die nächstgelegenen Flächen zum 
Aufbau eines landesweiten Biotopverbundes sind die Eider (1.150 m südöstlich) als 
Schwerpunktbereich sowie der Witzworter Sielzug (min. 760 m nordöstlich) als Verbundachse.  

IM TG 1 befindet sich ein Kleingewässer, das dem gesetzlichen Biotopschutz unterliegt.  

 
Abb. 2:Schutzgebiete und Schutzobjekte im Umfeld des Plangebietes (Datenquellen der Layer und 
Kartengrundlage © GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 ; © Open-Data Schleswig-Holstein) 

 

4.4 Artenschutzrechtlich relevante Wirkfaktoren durch das Vorhaben 

Im Folgenden werden die Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens aufgelistet, die 
möglicherweise Schädigungen, Tötungen und/oder erheblichen Störungen der artenschutz-
rechtlich relevanten Arten oder ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten verursachen können. 
Daraus resultierende negative Auswirkungen auf die zu prüfenden Arten werden in Kap. 6 
(Konfliktanalyse) dargestellt und bewertet.  

Baubedingte Wirkfaktoren 

• Temporäre Flächeninanspruchnahme durch Bauflächen  

• Vorübergehende Beunruhigung (Störung) von Tieren durch Baubetrieb (Lärm- und Licht-
emissionen, Scheuchwirkung) während der Bauzeit 

• Baubedingter Verlust von Lebensräumen durch Baumfällungen, Vegetationsbeseitigung 
sowie Gewässerverfüllungen und -verbreiterungen 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 2. Änderung & Erweiterung B-Plan Nr. 6, Gemeinde Witzwort 

             Büro O L A F ·  Süderstraße 3, 25885 Wester-Ohrstedt, 04847/980 10 

• Mögliche Verletzungen oder direkte Tötungen von Individuen durch Gebäudeabriss, 
Verfüllung und Verbreiterung von Gewässern (Gräben, Kleingewässer), Beseitigung von 
Vegetationsstrukturen wie Ruderalfluren, Röhrichte und Gehölze während der 
Fortpflanzungszeit oder der Winterruhe 

Anlagebedingte Wirkfaktoren 

• Dauerhafter Lebensraumverlust durch Flächenversiegelung, sonstige Überbauung und die 
bauliche Veränderung von Gräben 

• Barrierewirkung und Meideverhalten durch Gebäudehöhen und Gehölzstrukturen 

• Veränderungen der Lebensraumbedingungen durch Kompensationsmaßnahmen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

• Zunahme der menschlichen Präsenz auf dem Werksgelände (TG 1) sowie an der 
Kläranlage und dem Batteriespeicher (Scheuchwirkungen)  

• Zunahme und räumliche Ausdehnung betriebsbedingter Lärm-, Licht- und Schadstoff-
emissionen  
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5 Datengrundlagen aus Kartierungen 

5.1 Brutvögel 

In den Jahren 2018 und 2019 wurde eine Erfassung der Brutvögel in TG 1 durchgeführt 
(BIOPLAN 2020, Entwurf). Dazu erfolgten Geländebegehungen am 17.07. und 28.08.2018, 
17.04., 02.05., 14.06. und 30.7.2019. Die Ergebnisse liegen in Text und Karte vor. Zur Plausi-
bilitätsprüfung erfolgten am 03.04. und am 07.05.2025 zwei weitere Begehungen. Aufgrund 
der Verlegung der geplanten Kläranlage wurde dazu das Untersuchungsgebiet angepasst. 
Betrachtet wurde das B-Plangebiet inkl. eines 300 m breiten Umkreises. Die Ergebnisse der 
Plausibilitätsprüfung sind im Kartierbericht (OLAF 2026) ausführlich dargestellt.   

In TG 2 inkl. eines 100 m-Umkreises erfolgte eine Brutvogelkartierung nach SÜDBECK et al 
(2025). Die Ergebnisse wurden ebenfalls im Kartierbericht zusammengefasst (OLAF 2026). 
Die Karten zur Verbreitung ausgewählter Brutvogelarten sind in Anhang 1 und Anhang 2 
aufgeführt.  

Darüber hinaus erfolgte eine aktuelle Abfrage aus dem Arten- und Fundpunktkataster des LfU 
(Antwort vom 26.09.2025).  

Tab. 1: Brutvogelarten im Plangebiet, aufgeteilt nach Teilgebieten (blau unterlegt sind die als Einzelarten 
zu betrachtenden Arten) 
Vogelart RL SH RL D VRL/ 

NV 
BP TG 1 BP TG 2 Einzelarten-

Betrachtung 
Gilde 

Graugans 
   

1 2  x 

Schnatterente     1  x 

Stockente 
   

x 3  x 

Mäusebussard    § 1   x 

Turmfalke   § 1   x 

Jagdfasan 
   

x   x 

Ringeltaube 
   

x   x 

Türkentaube     x   x 

Kuckuck V 3 
 

x   x 

Kiebitz 3 2   3 x  

Feldlerche 3 3 
 

3 6 x  

Rauchschwalbe     x  x  

Mehlschwalbe   3  x  x  

Schafstelze 
   

> 4 1  x 

Bachstelze 
   

x   x 

Zaunkönig 
   

x   x 

Heckenbraunelle 
   

x   x 

Rotkehlchen 
   

x   x 

Blaukehlchen 
  

1 > 6 2 x  

Gartenrotschwanz 
   

x   x 

Amsel 
   

x   x 

Singdrossel 
   

x   x 

Misteldrossel     x   x 

Schilfohrsänger 
  

§ > 8 4  x 
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Vogelart RL SH RL D VRL/ 
NV 

BP TG 1 BP TG 2 Einzelarten-
Betrachtung 

Gilde 

Sumpfrohrsänger 
   

x   x 

Gelbspötter     x   x 

Klappergrasmücke 
   

x   x 

Dorngrasmücke 
   

x 1  x 

Mönchsgrasmücke 
   

x   x 

Zilpzalp 
   

x 1  x 

Fitis 
   

x   x 

Grauschnäpper     x   x 

Blaumeise 
   

x   x 

Kohlmeise 
   

x   x 

Gartenbaumläufer 
   

x   x 

Rabenkrähe 
   

x   x 

Star  V 3  x  x  

Haussperling     x   x 

Feldsperling 
 

V 
 

x   x 

Buchfink 
   

x   x 

Grünfink    x   x 

Bluthänfling 
 

3 
 

x   x 

Rohrammer 
   

x 8  x 

Legende zur o.g. Tabelle: 
RL SH = Rote Liste Schleswig-Holstein 2021, RL D = Rote Liste Deutschland 2020, RL-Status: 2 = stark 
gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste.  
VRL/NV: 1 = Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie; ! = Nationale Verantwortung (mehr als 1/3 des 
deutschen Brutbestandes in SH 
BP TG 1/BP TG2: Anzahl Brutpaare im jeweiligen TG, x = (potentielles) Brutvorkommen 

5.2 Fledermäuse 

In den Jahren 2018 und 2019 erfolgte eine Erfassung der Fledermausfauna mittels Detektor-
begehungen und ergänzendem Einsatz von Horchboxen an verschiedenen Standorten inner-
halb des UG (TG 1), um Erkenntnisse über Aktivitätsdichten an potenziell hochwertigen 
Fledermauslebensräumen (Gehölzbestände, Gewässer) zu gewinnen. Dazu wurden an zwei 
Terminen (28.08.2018 und 30.07.2019) jeweils 5 Horchboxen im Plangebiet ausgebracht, von 
denen 7 Horchboxen ausgewertet werden konnten (BIOPLAN 2020, Entwurf).  

Im Jahr 2022 wurden im Vorfeld der Sanierung und des Ausbaus der L32 (von der Kreuzung 
Siethwende/Süden bis Bahnübergang) weitere Fledermausuntersuchungen durchgeführt 
(BIOPLAN in BBS 2024). Hier erfolgten eine vertiefende Habitatanalyse, eine flächendeckende 
Kartierung, die Erfassung von Quartieren (Winter- und Sommerquartiere) sowie eine Horch-
boxenuntersuchung (Flugstraßen- und Jagdhabitatuntersuchung) sowie mehrere Begehungen 
im Eingriffsbereich entlang der L32 sowie im 25 m Korridor (im Westen 100 m-Korridor). Das 
Untersuchungsgebiet im Westen reicht in das aktuelle Plangebiet hinein, so dass einige 
Ergebnisse auch das aktuelle Vorhaben betreffen.   

Darüber hinaus erfolgte eine aktuelle Abfrage beim Arten- und Fundpunktkataser des LfU 
(Antwort 26.09.2025).  
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Im Rahmen der Fledermausuntersuchungen 2019 (BIOPLAN 2020) wurden vier Fledermaus-
arten sicher nachgewiesen. Dies sind Zwerg-, Mücken, Breitflügel- und Rauhautfledermaus. 
Darüber hinaus traten Fledermäuse der Gattungen Myotis und Nyctalus auf, die nicht bis auf 
das Artniveau bestimmt werden konnten. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um die 
Wasserfledermaus sowie den Großen Abendsegler.  

Im Rahmen der Fledermausuntersuchung 2022 zum Ausbau der L32 (BIOPLAN in BBS 2024) 
wurden insgesamt neun Arten nachgewiesen. Im Zuge der Schwärmphasenuntersuchungen 
und der Detektorbegehungen wurden auch die Meierei (Verwaltungsgebäude), das inzwischen 
abgerissene Wohngebäude sowie die Bäume im südöstlichen Plangebiet (Bäume im Garten 
sowie Baumreihe an Stichweg von Siethwende) untersucht. Hier konnten keinerlei Hinweise 
auf eine Quartiernutzung der im UG gelegenen Bäume oder Gebäude ermittelt werden. Zwei 
Bäume an der Baumreihe des Stichweges weisen jedoch Höhlenstrukturen auf, die als 
Tagesversteck genutzt werden könnten. Im Kreuzungsbereich Süden (L31) und Siethwende 
(L32) wurden Balzreviere von Zwerg- und Rauhautfledermaus festgestellt. Darüber hinaus 
wurden an der Straße Siethwende (L32, außerhalb des aktuellen Plangebietes) arten-
schutzrechtlich relevante Flugstraßen und Jagdhabitate für verschiedene Fledermausarten 
nachgewiesen werden.  

Tab. 2: Liste der in den Untersuchungen zum Plangebiet 2019 (TG 1) (BIOPLAN 2020, Entwurf) sowie 
zum Ausbau der L 32 im Jahr 2022 (BIOPLAN in BBS 2024) nachgewiesenen Fledermausarten 

Art RL SH RL-D FFH-Anh. 2019 2022 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 - IV x x  

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus V - IV x x  

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - IV x x  

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 3 IV x x  

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V IV x x  

Teichfledermaus Myotis dasycname 2 G IV  x  

Fransenfledermaus Myotis nattereri V - IV  x  

Wasserfledermaus Myotis daubentonii  - - IV x x  

Braunes Langohr Plecotus auritus  V 3 IV  x  

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Erfassung aus 2019 (BIOPLAN 2020) und 2022 
(BIOPLAN in BBS 2024) wiedergegeben. 

Ergebnisse in 2019 

Das lokale Artenspektrum setzt sich hauptsächlich aus typischen Siedlungsfledermäusen wie 
Zwerg-, Mücken- und Breitflügelfledermaus zusammen. Die Zwergfledermaus wurde mit 
Abstand am häufigsten detektiert. Das vermehrte Auftreten der Rauhautfledermaus im 
Spätsommer steht höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit dem beginnenden Zug-
geschehen. Myotis-Fledermäuse (wahrscheinlich Wasserfledermaus) traten zwar auf 6 der 7 
Horchboxen auf, allerdings meist nur mit Einzelkontakten. Der Große Abendsegler, eine 
typische Baumfledermausart, erscheint vermutlich vor allem als Überflieger im Plangebiet, ein 
engerer Bezug ist bislang nicht erkennbar.  

In dem von eher jüngeren Bäumen geprägten Verlauf der Straße Süden wurden intensive 
Jagdaktivitäten der Zwerg-, daneben auch der Rauhaut- und Breitflügelfledermaus festgestellt, 
zum Teil mit mehreren Individuen gleichzeitig, so dass hier ein Jagdhabitat abgegrenzt werden 
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konnte. Auch entlang von sonstigen Gehölzen, über Grünland und Ackerflächen sowie im 
Verlauf der Siethwende jagten Fledermäuse nach Insekten, so dass insgesamt (mindestens) 
zwei Jagdhabitate abgegrenzt werden können (vgl. Abb. 3). Das JH Pip 1 im Bereich der 
Straße Süden im TG1 (Meierei) wird als (vermutlich) quartiernahes Jagdhabitat (JH Pip1) vor 
allem von der Zwergfledermaus genutzt, in geringerem Maße auch von anderen Pipistrellus-
Fledermäusen (Mücken-, Rauhautfledermaus und Breitflügelfledermaus). Im Jagdhabitat JH 
Pip2 im Ohlfeldweg wurden überwiegend jagende Zwerg- und Rauhautfledermäuse bestimmt, 
so dass das Jagdhabitat hauptsächlich diesen beiden Arten zugeordnet werden kann. Durch 
die Horchboxenaufzeichnungen wurden dort auch Mücken- und Breitflügelfledermaus und in 
beiden Jagdhabitaten vereinzelt Myotis-Fledermäuse nachgewiesen.  

Um Jagdhabitate in der freien Landschaft erreichen zu können, sind vor allem die kleinen 
Pipistrellus- (und Myotis-)Fledermäuse auf Leitstrukturen (Gehölze oder Gräben) angewiesen. 
Diese traditionell genutzten sogenannten Flugstraßen leiten die Tiere von ihren Quartieren zu 
den Nahrungsgebieten, wobei sich Flugstraßen- und Nahrungsraumfunktion häufig über-
lagern, wie auch die Beobachtungen im Verlauf von Siethwende, Süderstraße und Ohlfeldweg 
nahelegen. Als Ergebnis der Detektorbegehungen wird davon ausgegangen, dass 
(mindestens) drei (potentielle) Flugstraßen etabliert sind, die gemeinsame FS ZF+BF1 der 
Zwerg- und Breitflügelfledermaus sowie die FS Pip1 und die FS Pip2 der Pipistrellus- 
Fledermäuse (s. Abb. 3, blaue Pfeile). Es muss davon ausgegangen werden, dass die beiden 
letztgenannten Flugstraßen (potenziell) auch von der Breitflügelfledermaus und außerdem alle 
Flugstraßen auch von Myotis-Fledermäusen (wahrscheinlich Wasserfledermaus) genutzt 
werden.  

Gebäudequartiere der Zwerg-, Mücken- und Breitflügelfledermaus dürften sich im nahen 
Umfeld, bzw. im Ortsgebiet von Witzwort oder auf nahen Bauernhöfen befinden, ohne dass 
diese bislang lokalisiert wurden. Konkrete Hinweise, insbesondere auf größere Quartiere in 
den Meiereigebäuden wurden nicht gefunden. Die Gebäude könnten jedoch insbesondere 
hinter Wand- und Dachverkleidungen potenziell geeignete Quartierstrukturen für spalten-
bewohnende Siedlungsfledermäuse wie Zwerg-, Mücken-, Breitflügel- und Rauhaut-
fledermaus aufweisen. Zumindest gelegentliche Tagesverstecke einzelner oder weniger 
Individuen sind daher in bzw. an den Gebäuden nicht gänzlich auszuschließen. 

Als ein Hinweis auf nahe gelegene Wochenstubenquartiere können die 2019 detektierten 
intensiven Soziallaute gewertet werden, die am östlichen Rand des Plangebietes sowie 
nördlich und südlich außerhalb des Plangebietes verortetet wurden. Die auf dieser Grundlage 
lokalisierten Balzreviere BR-ZF1 der Zwergfledermaus sowie BR-Pip1 und BR-Pip2 von 
Pipistrellus-Fledermäusen (vermutlich Zwergfledermaus, daneben auch entsprechende 
Nachweise der Rauhautfledermaus) belegen, dass das Gebiet von Fledermäusen zur 
Partnersuche bzw. als Paarungsraum genutzt wird (s. Abb. 3 Sterne). Balzreviere werden 
bevorzugt in der Nähe zu Großquartieren (Wochenstuben, Winterquartieren etc.) oder entlang 
von Zugrouten (insbes. bei der Rauhautfledermaus) etabliert, da dort für die territorialen 
Männchen die Antreffwahrscheinlichkeit von paarungsbereiten Weibchen am größten ist. 
Balzquartiere könnten sich an geeigneten Gebäudestrukturen und auch in Bäumen befinden. 
Als Ergebnis der Detektorerfassung wird es als sehr wahrscheinlich angesehen, dass sich in 
der Nähe der Balzreviere BR-Pip1 und BR-Pip2 Quartiere befinden (Quartierverdacht: 
wahrscheinlich Balzquartiere der Zwergfledermaus), ohne dass diese konkret lokalisiert 
werden konnten.  
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Abb. 3: Standorte der im August 2018 und Juli 2019 im B-Plangebiet Nr. 6 ausgebrachten Horchboxen 
(gelbe Quadrate: HB 1 bis HB 9). Lage der Balzreviere (BR-ZF1, BR-Pip1 und BR-Pip2), der 
potenziellen Flugstraßen (pot. FS-Pip1, pot. FS-Pip2 und pot.FS-ZF+BF1) und Lage der Jagdhabitate 
(JH-Pip1 und JH-Pip2) (aus BIOPLAN 2020, Entwurf) 
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Grundsätzlich sind in den Bäumen im Plangebiet Tageseinstände, Balzreviere und -quartiere 
von baumbewohnenden Fledermausarten anzunehmen. In geeigneten Höhlen und Spalten-
strukturen können sich potenziell auch Wochenstubenquartiere (z.B. der Zwergfledermaus) 
befinden. Darüber hinaus kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass sich in stärkeren 
Bäumen sogar geräumige, frostsichere Höhlen befinden, die (z.B. dem Großen Abendsegler) 
als Winterquartier dienen könnten, wenngleich dies als nicht sehr wahrscheinlich angesehen 
wird. 

 

 

 
Abb. 4: Quartieruntersuchungen, Höhlenbaumkartierungen und Balzreviere von Zwerg- und Rauhau-
tfledermaus im Rahmen der Fledermausuntersuchungen zum Ausbau der L32 (Siethwende) (Ausschnitt 
aus BIOPLAN in BBS 2024) 
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Ergebnisse in 2022 

Die Untersuchungen im Jahr 2022 (BBS 2024) konnten eine vitale und für die Trasse der L32 
inkl. 25 m Umkreis eine vergleichsweise artenreiche lokale Fledermauspopulation feststellen. 
Die Zwergfledermauspopulation ist dabei als dominant zu bezeichnen, aber auch Rauhaut- 
und Wasserfledermäuse kommen in erhöhter Anzahl vor. Für alle drei Arten sind Quartiere im 
nahegelegenen Siedlungsbereich von Witzwort zu erwarten. Nachweise aktiver Balzreviere 
der Zwerg- und Rauhautfledermaus am Ortsrand von Witzwort deuten ebenfalls darauf hin. 
Das Braune Langohr kam zwar nur vereinzelt vor, wegen des geringen Schalldrucks seiner 
Rufe und des allgemein geringen Aktivitätsradius der Art ist davon auszugehen, dass in 
näherer Umgebung zumindest kleine Kolonien heimisch sind. Auch die lokale Breitflügel-
fledermauspopulation dürfte im näheren Umkreis mindestens einen Quartierstandort 
besiedeln. Für alle anderen Fledermausarten ist aufgrund der Anzahl an Kontakten zwar von 
Quartieren in der Nähe des UG, aber in größerer Entfernung auszugehen.  

2022 wurden im Zuge der Schwärmphasenuntersuchungen und der Detektorbegehungen 
auch die Meierei (Verwaltungsgebäude), das inzwischen abgerissene Wohngebäude sowie 
die Bäume im südöstlichen Plangebiet (Bäume im Garten sowie Baumreihe an Stichweg von 
Siethwende) untersucht. Hier konnten keinerlei Hinweise auf eine Quartiernutzung der im UG 
gelegenen Bäume oder Gebäude ermittelt werden (s. Abb. 4). Zwei Bäume an der Baumreihe 
des Stichweges weisen jedoch Höhlenstrukturen auf, die als Tagesversteck genutzt werden 
könnten. 2022 wurden im Kreuzungsbereich Süden (L31) und Siethwende (L32) mehrere 
Balzreviere von Zwerg- und Rauhautfledermaus festgestellt (Abb. 4). 

5.3 Amphibien 

2019 wurden in zwei Gräben des UG (an der Siethwende und südlich davon) Laichballen von 
Braunfröschen nachgewiesen, die nicht eindeutig dem Grasfrosch (Rana temporaria) oder 
Moorfrosch (Rana arvalis) zugeordnet werden konnten (BIOPLAN 2020, Entwurf). 

2025 erfolgten Begehungen zur Erfassung der Amphibien an drei Terminen. Der Fokus der 
Kartierung lag auf den im UG potentiell vorkommenden Anhang IV-Arten Moorfrosch und 
Kammmolch (s. OLAF 2026). 

Die Kontrolle der Gräben in TG1 ergab keine Hinweise auf Amphibienvorkommen. Sie sind in 
ihrer aktuellen Ausprägung nicht als Laichgewässer geeignet. Der Klärteich im Gartenbereich 
ist ebenfalls stark beschattet und durch Laubfall und die (ehemalige) Nutzung stark eutrophiert. 
Es ist als Laichgewässer ebenfalls nicht geeignet. Hinweise auf Amphibienvorkommen wurden 
nicht festgestellt. Im Kleingewässer auf der Ackerfläche, das durch die Erweiterung der Meierei 
überbaut wird, wurde am 28.04.25 zwei Laichballen vom Braunfrosch gefunden. Aufgrund der 
festen Konsistenz der Laichballen und ihrer Lage konnten die Laichballen dem Grasfrosch 
zugeordnet werden.  

Die Gräben rund um das TG 2 wurden mehrfach abgegangen. Dabei wurden die Wasser-
flächen und Uferbereiche nach Laichballen abgesucht. Es wurden keine Laichballen gefunden. 
Darüber hinaus wurden auch keine Alttiere festgestellt, die durch die Störung aufgeschreckt 
wurden.  

Insgesamt kommen im Plangebiet aktuell keine Vorkommen des Moorfrosches vor. Darüber 
hinaus sind die festgestellten Gewässer im aktuellen Zustand nicht als Laichgewässer 
geeignet. 
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Für den Kammmolch sind die Gräben im Plangebiet nicht als Laichgewässer geeignet, so dass 
lediglich das Kleingewässer auf dem Acker sowie der Klärteich potentiell geeignet sind. Es 
wurden jedoch keine geeigneten Eiablagepflanzen an den Gewässern festgestellt. Aufgrund 
der starken Verschattung der Wasserflächen stellen die beiden Gewässer in der aktuellen 
Ausprägung keine geeigneten Laichgewässer dar. 
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6 Relevanzanalyse 

Die Relevanzanalyse verfolgt das Ziel, aus den geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-
RL bzw. den europäischen Vogelarten diejenigen zu identifizieren, die im Bereich des 
Plangebietes potentielle Vorkommen bilden und für die eine potentielle Betroffenheit durch die 
vorhabenspezifischen Wirkfaktoren besteht (vgl. Kap. 4.4).  

Die Arten des Anhangs IV sind dabei grundsätzlich auf Artniveau zu behandeln. Bei den 
europäischen Vogelarten erfolgt die Betrachtung getrennt für Brutvögel/Nahrungsgäste, 
Rastvögel und Vogelzug. Seltene und gefährdete Vogelarten sind auf Artniveau zu betrachten. 
Die allgemein verbreiteten und ungefährdeten Arten können grundsätzlich auf Gildenniveau 
behandelt werden (LBV SH & AFPE 2016). Die Vorkommen beziehen sich auf das betrachtete 
Plangebiet und die nähere Umgebung. 

6.1 Ermittlung des prüfrelevanten Artenspektrums 

6.1.1 Europäische Vogelarten  

Bei den europäischen Vogelarten erfolgt die Betrachtung getrennt für Brutvögel/ Nahrungs-
gäste, Rastvögel und Zugvögel. Seltene und gefährdete Vogelarten werden auf Artniveau 
betrachtet. Die allgemein verbreiteten und ungefährdeten Arten können grundsätzlich auf 
Gildenniveau behandelt werden (LBV SH & AFPE 2016). Die Vorkommen beziehen sich auf 
das betrachtete UG. Arten, die aufgrund der Lebensraumansprüche im UG sicher ausge-
schlossen werden, werden aus Gründen der Übersichtlichkeit im Folgenden nicht aufgeführt.  

Brutvögel/Nahrungsgäste 

Im Rahmen der Brutvogelkartierungen 2019 und 2025 wurden 41 Brutvogelarten im UG 
festgestellt (Karten s. Anhang 1 und 2).  

Im UG wurden drei Offenlandbrüterarten als Brutvögel nachgewiesen. Dies sind Kiebitz, 
Feldlerche und Schafstelze. Der Kiebitz brütet mit 3 BP im UG 2 außerhalb des TG 2. Die 
Feldlerche brütet in beiden UG in Abständen von 50-300 m Abstand zu den direkt überplanten 
Gebieten. Die Schafstelze brütet mit min. 5 Paaren überwiegend auf Ackerflächen außerhalb 
der TG. Aufgrund der Störungsempfindlichkeit wird die Gilde der Offenlandbrüter inkl. Kiebitz 
und Feldlerche vertiefend betrachtet.   

Im UG wurden mit Graugans, Schnatterente und Stockente drei Wasservogelarten erfasst, 
die in den UG an Kleingewässern und Gräben brüten. Da Gräben und Kleingewässer durch 
die Planung zerstört bzw. aufgeweitet werden, ist die Artengruppe vertiefend zu betrachten.  

Im UG wurden verschiedene Saum- und Röhrichtbrüter nachgewiesen. Dies sind Blau-
kehlchen, Schilf- und Sumpfrohrsänger sowie die Rohrammer. Die Reviere liegen vor allem 
an den Gräben in den offenen landwirtschaftlichen Flächen. Da durch die Planung Gräben 
zerstört und verändert werden, ist die Gilde vertiefend zu betrachten.  

Aufgrund der unterschiedlichsten Gehölzstrukturen kommt in TG 1 eine artenreiche Brutvogel-
gemeinschaft der Gehölzbrüter vor. Darunter befinden sich Gehölzfreibrüter, Höhlen- und 
Nischenbrüter sowie Gebüschbrüter.  Die Gehölzbrütervorkommen befinden sich v.a. an den 
Hecken und linearen Gehölzstrukturen in der freien Landschaft sowie in den strukturreichen 
Gärten rund um das Plangebiet. Auch der gehölzbewachsene Lärmschutzwall an der 
Nordseite der Meierei wird besiedelt. Die vorkommenden Arten sind meist weit verbreitete und 
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wenig anspruchsvolle Singvogelarten. Darüber hinaus wurde ein Mäusebussard im UG 
festgestellt. Im TG 2 kommen aufgrund der nur vereinzelt aufkommenden Gehölze nur wenige 
Gehölzbrüter vor. Aufgrund der geplanten Eingriffe in Gehölze sind die Gehölzbrüter vertiefend 
zu betrachten.  

Auf dem Gelände der Meierei sowie in weiteren an Gebäuden in TG 1wurden verschiedene 
Gebäudebrüter festgestellt. So wurde 2019 an einem Hof nördlich des Plangebietes ein 
Turmfalke nachgewiesen. In Witzwort befinden sich Brutvorkommen der Schleiereule (LfU 
2025). Auf dem Gelände der Meierei wurden 2025 sowohl Rauch- als auch Mehlschwalben 
fliegend und jagend beobachtet, die auf mehrere Nester hindeuten. Weitere Gebäudebrüter 
sind Feld- und Haussperling. Darüber hinaus wurde 2025 ein futtertragender Star beobachtet, 
der sowohl an den Gebäuden als auch in den angrenzenden Gehölzen Brutmöglichkeiten 
findet. Die Gilde ist vertiefend zu betrachten.  

Weitere Arten 

Die Artkatasterabfrage 2025 ergab aus den Jahren 2022-2024 erfolgreiche Brutnachweise der 
Schleiereule an einem landwirtschaftlichen Hof nördlich von Witzwort (< 1 km Entfernung). 
Weitere Brutnachweise der Schleiereule liegen von zwei Höfen 500 bzw. 1.000 m südlich der 
Meierei aus 2021 bzw. 2023 vor. Schleiereulen nutzen zur Jagd mehr oder weniger offene 
Grünland- und Grünland-Ackergebiete mit eingestreuten Baumgruppen, Einzelbäumen, 
Hecken, Feldgehölzen und Gewässern. Die Jagd erfolgt als Suchflug sowie als Ansitzjagd. 
Dabei orientiert sie sich in erster Linie akustisch (GLUTZ V. BLOTZHEIM 2001). Das Plangebiet 
weist im Vergleich mit der Umgebung keine besonders bevorzugten Strukturen als Jagdhabitat 
auf. Durch die Umsetzung der aktuellen Planung erfolgt eine weitere Bebauung freier Flächen 
mit besonders hohen Gebäuden, welche jedoch als Hindernis gut zu erkennen sind. Die 
Zerstörung kleiner Teilflächen potentieller Jagdhabitate stellt keine artenschutzrechtlich 
relevante Gefährdung dar. Die Art wird nicht vertiefend betrachtet.  

In den Jahren 2023 und 2024 wurden Brutnachweise des Steinkauzes an Hofstellen in ca. 
1,5 km Entfernung zur Meierei gemeldet. Der Steinkauz brütet in Höhlen und Halbhöhlen und 
nutzt dabei sowohl natürliche Baumhöhlen als auch künstliche Höhlen in Bäumen sowie an 
Gebäuden, v.a. auf landwirtschaftlichen Höfen. Zur erfolgreichen Jungenaufzucht benötigt er 
kurz beweidetes Grünland im Umkreis von 200 m, damit er seine Beute erspähen kann 
(LANDESVERBAND EULENSCHUTZ SH 2025). Somit werden Lebensräume mit einer 
ausreichenden Zahl von niedrigen Ansitzplätzen (Zaunpfähle, Gebäudestrukturen, Holzstapel, 
höhere Steine, Obstbäume etc.) bevorzugt angenommen. Er erbeutet seine Nahrung (Mäuse, 
Insekten, Regenwürmer) über Ansitzjagd und auch über fußläufige Verfolgungsjagden. 
Aufgrund der Entfernung zum Vorhabengebiet sind relevante Beeinträchtigungen ausge-
schlossen, die Art wird nicht weiter betrachtet. 

Die aktuelle Artkatasterabfrage (LfU 2025) ergab keine weiteren Brutnachweise im Umkreis 
von 2 km um das Vorhabengebiet.  

Rastvögel  

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von landesweit bedeutsamen Rastgebieten (MILI SH 
2025). In ca. 2,8 km Entfernung beginnt der 3-km-Küstenstreifen außerhalb von EU-Vogel-
schutzgebieten mit besonderer Bedeutung als Nahrungs- und Rastgebiet für Vögel. Westlich 
von Witzwort liegt in rund 5.200 m Entfernung zum Plangebiet das EU-Vogelschutzgebiet 
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„Eiderstedt“ (EGV DE 1618-404) mit einer Größe von 6.704 ha. Die Grünlandflächen der 
Halbinsel Eiderstedt sind bedeutendes Rastgebiet zahlreicher Vogelarten. Dort rasten unter 
anderem landesweit bedeutende Bestände von Nonnengans und Goldregenpfeifer. Weitere 
Rastvogelarten auf den Grünländern sind z.B. Blässgans, Graugans, Pfeifente, Kiebitz, 
Bekassine, Großer Brachvogel und Star (LANU SH 2008). Von besonderer Bedeutung für die 
Rastvögel sind vor allem großräumig offene und übersichtliche nasse Grünlandareale. Das 
Plangebiet in Witzwort wird hauptsächlich als Ackerland bewirtschaftet. Durch die Bestands-
Meierei und die nahen Siedlungsbereiche ist bereits eine Störkulisse für Rastvögel vorhanden. 
Auch die westlich des Plangebiets liegenden Windparks (min 800 m entfernt) verringern die 
Bedeutung als Rastgebiet.   

Dennoch sind in den Monaten August bis April im Untersuchungsgebiet Rastvogeltrupps der 
oben genannten Arten, insbesondere von Limikolen und Gänsen nicht auszuschließen. Da 
allerdings vergleichbar strukturierte landwirtschaftlich genutzte Flächen ausgedehnt im 
näheren und weiteren Umfeld vorhanden sind und sich die hauptsächlichen Rastvogel-
bestände regelmäßig im EU-Vogelschutzgebiet „Eiderstedt“ oder in den küstennahen Flächen 
und am Wattenmeer aufhalten, ist für das Plangebiet in Witzwort eine besondere Bedeutung 
als Rastvogel-Habitat nicht zu erkennen. Eine vertiefende Betrachtung der Rastvögel ist nicht 
erforderlich. 

Zugvögel  

Als Landbrücke zwischen Skandinavien und Mitteleuropa sowie als schmalste Stelle zwischen 
Nord- und Ostsee hat Schleswig-Holstein eine besondere Bedeutung für den internationalen 
Vogelzug. Das Plangebiet liegt außerhalb der Hauptachse des überregionalen Vogelzugs mit 
besonderer Bedeutung, jedoch innerhalb der Hauptachsen des überregionalen Vogelzuges 
mit Bedeutung (MILI SH 2025).  

Dieser Korridor ist einer der bedeutendsten Zugtrassen Schleswig-Holsteins und wird 
hauptsächlich von Wasservögeln frequentiert, die ungern weite Strecken über Land ziehen 
und daher Schleswig-Holstein an den schmalsten Stellen und entlang von Förden und 
Flussläufen passieren. Dabei ziehen die Wasservögel bei ihrer Landpassage in relativ großen 
Höhen von in der Regel 150 m und mehr. Erst mit Erreichen der Rastgebiete an den Küsten 
senken sich die Flughöhen wieder ab. Das Plangebiet befindet sich noch in einer Region mit 
überwiegend höheren Zughöhen.   

Die höchsten Gebäude im Plangebiet sollen Höhen von bis zu 40 m erreichen und somit die 
aktuelle Höhe des Bestands-Werkes um 15 m übersteigen. Kollisionen durch Zugvögel können 
nicht vollständig ausgeschlossen werden, doch ist aufgrund der i.d.R. höheren Zughöhen der 
meisten Zugvögel ist nicht von einer erhöhten Kollisionsgefahr durch die aktuelle Planung über 
das allgemeine Lebensrisiko hinaus auszugehen. Zugvögel werden nicht weiter betrachtet.  

6.1.2 Fledermäuse 

In Schleswig-Holstein kommen 15 Fledermausarten vor, deren Verbreitung regional sehr 
unterschiedlich ist. Neben geeigneten Jagdgebieten mit ausreichendem Insektenreichtum sind 
vor allem geeignete Quartierstrukturen in ausreichender Anzahl von essentieller Bedeutung 
für ihr Vorkommen. Dies sind sowohl Naturhöhlen und Bäume als auch Gebäude und 
künstliche Vogel- oder Fledermauskästen.  
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Im Untersuchungsgebiet wurden 2018/2019 Zwerg-, Mücken, Breitflügel- und 
Rauhautfledermaus sicher nachgewiesen. Darüber hinaus traten Fledermäuse der Gattungen 
Myotis und Nyctalus auf. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um die Wasserfledermaus 
sowie den Großen Abendsegler. Im Rahmen der Fledermausuntersuchung 2022 zum Ausbau 
der L32 wurden zusätzlich zu den genannten Arten Teich- und Fransenfledermaus sowie 
Braunes Langohr festgestellt.  

In den Untersuchungen wurden keine besetzten Wochenstuben oder genutzte Quartiere 
nachgewiesen. In den älteren Bäumen des Plangebietes sowie in den Gebäuden der Meierei 
können potentielle Vorkommen von sommerlichen (vermutlich Einzel-)Quartieren in Gebäuden 
(Zwerg-, Mücken-, Breitflügel- Rauhaut-Fledermaus) und /oder Bäumen (Zwerg-, Mücken-, 
Rauhaut-, Wasser-Fledermaus, Abendsegler) nicht sicher ausgeschlossen werden. Für den 
Großen Abendsegler sind auch winterliche Baumquartiere nicht gänzlich auszuschließen. 
Somit besteht die Möglichkeit von baubedingten Tötungen bei Umbauarbeiten an 
Gebäuden/baulichen Einrichtungen und/oder Gehölzrodungen während der sommerlichen 
Aktivitätsperiode der Fledermäuse. Der Große Abendsegler kann zudem auch in der 
winterlichen Ruhephase in seinem Baumquartier zu Schaden kommen 

Im Umfeld der aktuellen Planung wurden zwei Flugstraßen nachgewiesen, von denen  eine 
von Pipistrellus-Fledermäusen (FS2 Zwergfledermaus)- und eine von Pipistrellus- und 
Breitflügelfledermäusen (FS1) genutzt werden. Durch die Entnahme von Gehölzen kann es zu 
Beeinträchtigungen/Störungen der Flugstraßennutzung kommen. Die Arten Rauhaut-, Zwerg-
, Mücken-, Breitflügel- und Wasserfledermaus, Großer Abendsegler werden vertiefend 
betrachtet.  

6.1.3 Sonstige Säugetiere 

Neben den Fledermäusen kommen in Schleswig-Holstein vier weitere Säugetierarten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie vor. Die Abfrage beim LfU (2025) ergab ausschließlich 
Nachweise des Fischotters in der weiteren Umgebung.  

Die Nachweise stammen aus unterschiedlichen Datenbanken des LfU und betreffen vor allem 
Totfunde sowie Spuren (z.B. Kot, Trittsiegel). Dabei häufen sich die Nachweise am Witzworter 
Sielzug (nördlich des Plangebietes) sowie am Spreefang-Sielzug/Alte Eider (südlich des Plan-
gebietes). Totfunde liegen von der B 202 (Richtung Friedrichstadt) vor. Alle Nachweise liegen 
mehr als 1 km vom Plangebiet entfernt.  

Der Fischotter besiedelt eine Vielzahl gewässergeprägter Lebensräume, wobei er naturnahe 
Landschaften mit zahlreichen Jagd- und Versteckmöglichkeiten bevorzugt. Wichtige Lebens-
raumstrukturen sind reich gegliederte Ufer mit wechselnd flachen und steilen Böschungs-
abschnitten, Kolken, Unterspülungen und ausreichender Breite. Dabei nutzt er auch vom 
Menschen geschaffene Gewässer wie Talsperren, Teichanlagen oder breite Gräben als 
Lebensraum. Die wichtigsten Überlebensaspekte sind: genügend Nahrung, ruhige Schlaf-
plätze und sichere Aufzuchtsorte (WEINBERGER & BAUMGARTNER 2018). Die Reviere umfassen 
je nach Nahrungsangebot zwischen 2 und 20 km Uferstrecke. Als Wurfplätze werden gut 
geschützte und ruhige Uferbereiche gewählt. Hier ist das Sicherheitsbedürfnis am höchsten. 
Fischotter haben zahlreichen und vielfältige Ruhe- und Schlafplätze, die vielfältig, meist gut 
versteckt liegen und regelmäßig, oft täglich gewechselt werden. Dies können z.B. in 
Wurzelgeflechten von unterspülten Uferbäumen oder in Hohlräumen unter Steinen liegen. Es 
werden auch lose Steinblöcke einer Uferbefestigung, trockene Kanalrohre, dichtes Gestrüpp 
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oder Schilf genutzt (WEINBERGER & BAUMGARTNER 2018). Im näheren Umfeld des Plan-
gebietes befinden sich keine geeigneten Gewässer, die als Kernlebensraum (Wurf- und 
Aufzuchtsplatz) geeignet wären. Auch regelmäßige Ruhe- und Schlafplätze sind hier nicht zu 
erwarten. Die im UG vorkommenden Gräben sind schmal ausgeprägt ohne ausreichend 
Versteckmöglichkeiten. Da keine relevanten Teillebensräume im UG vorkommen, sind 
relevante Vorkommen sicher ausgeschlossen. Die Art wird nicht weiter betrachtet.   

Der Biber hat seinen Lebensraum sowohl in stehenden als auch in fließenden Gewässern. 
Feuchtlebensräume mit Weichhölzern sind typische Lebensräume. Die Art ist derzeit 
überwiegend auf den südöstlichen Landesteil beschränkt, Vorkommen sind an der Elbe sowie 
dem Stechnitz-Delvenau bekannt (BORKENHAGEN 2014, LLUR 2019). Im Plangebiet sind keine 
geeigneten Lebensräume vorhanden, so dass ein Vorkommen sicher ausgeschlossen ist.  

Die Haselmaus erreicht in Schleswig-Holstein den Nordrand ihrer Verbreitung in Deutschland. 
Sie ist auf besonders artenreiche Gehölzstrukturen in kleinklimatisch begünstigten Standorten 
angewiesen. Dies sind z.B. südexponierte Waldränder und Knicks, sowie südexponierte 
Böschungen (auch an Verkehrswegen). Dichte Hasel- und Schlehengestrüppe mit einer 
breiten Übergangszone besonnter Brombeerbestande sind in SH Optimalhabitate (LLUR 
2018). Die Verbreitung im Land beschränkt sich hauptsächlich auf die östlichen Landesteile; 
es ist auch eine größere Populationsinsel westlich von Neumünster bekannt (MELUND & 
FÖAG 2019). Aufgrund der geographischen Verbreitung der Art und des Fehlens geeigneter 
Lebensräume ist ein Vorkommen im Plangebiet sicher ausgeschlossen.  

Die Waldbirkenmaus zeigt ähnlich der Haselmaus eine Bindung an gehölzreiche Habitate, 
wobei ebenfalls Knicks und Hecken zum Lebensraum der Art zählen (BORKENHAGEN 2011). 
Sie zählt zu den seltensten Säugetieren Deutschlands und konnte für Schleswig-Holstein 
bisher siebenmal sicher nachgewiesen werden. Alle Nachweise lagen dabei innerhalb der 
Region Angeln südlich der Treene (MELUND & FÖAG 2019). Ein Vorkommen ist aufgrund der 
geographischen Verbreitung im Plangebiet sicher ausgeschlossen.  

6.1.4 Amphibien 

In Schleswig-Holstein kommen acht Amphibienarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie vor. 
Sie besitzen unterschiedliche Ansprüche an ihre Lebensräume und besiedeln die verschie-
densten Gewässertypen. Betrachtet man die gesamte Gruppe, so kommen sie in nahezu allen 
Gebieten/ Landschaftsräumen Schleswig-Holsteins vor. 

Im Rahmen der Amphibienuntersuchungen zum geplanten Vorhaben (OLAF 2026) wurden 
keine Amphibienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen. Die im Plangebiet 
vorkommenden Gräben und Kleingewässer sind in ihrer aktuellen Ausprägung als Laich-
gewässer nicht geeignet. Darüber hinaus sind die überplanten Ackerflächen und Gehölz-
strukturen auch als Landlebensräume oder Winterquartiere nicht geeignet. Relevante 
Vorkommen des Moorfrosches im Plangebiet sind aktuell ausgeschlossen.  

Auch für die anderen Arten des Anhangs IV sind keine geeigneten Laichgewässer im 
vorhanden. Amphibien werden nicht vertiefend betrachtet.  
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6.1.5 Reptilien 

In Schleswig-Holstein kommen zwei Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vor. 
Beide Arten sind in Schleswig-Holstein auf wärmebegünstigte, trockene Lebensräume 
angewiesen. Aufgrund ihrer arealgeographischen Verbreitung und fehlender Lebensraum-
eignung sind Vorkommen von Zauneidechse und Schlingnatter im Plangebiet sicher 
ausgeschlossen. 

6.1.6 Fische  

In Schleswig-Holstein sind drei Fischarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie zu erwarten. 
Aufgrund fehlender geeigneter Gewässer im UG sind Vorkommen der drei Fischarten sicher 
ausgeschlossen.  

6.1.7 Insekten 

In Schleswig-Holstein sind drei Käferarten, sieben Libellenarten sowie eine Schmetterlingsart 
des Anhang IV der FFH-Richtlinie zu erwarten. 

Die in Schleswig-Holstein vorkommenden Käfer Eremit und Heldbock sind eng an alte Bäume 
gebunden. Der Schmalbindige Breitflügel-Tauchkäfer bewohnt schwach bis mäßig nähr-
stoffführende, bis zu einem Meter tiefe, größere Standgewässer mit bewuchsreichen Ufer-
zonen (BfN 2025). Aufgrund ihrer regionalgeographischen Verbreitung in Schleswig-Holstein 
und der fehlenden Lebensraumeignung sind relevante Vorkommen aller drei Arten im UG 
sicher ausgeschlossen.  

Die in Schleswig-Holstein vorkommenden Libellenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
haben alle besondere Ansprüche an ihre Lebensräume, die vor allem naturnahe, saubere, 
nährstoffarme und/oder wärmebegünstigte Gewässer darstellen. Diese Lebensraum-
ansprüche kommen im UG nicht vor. Relevante Vorkommen aller Libellenarten des Anhang 
IV sind ausgeschlossen.  

Die einzige in Schleswig-Holstein vorkommende Schmetterlingsart ist der Nachtkerzen-
schwärmer, der nur in wärmebegünstigten Lebensräumen mit speziellen Futter- und 
Eiablagepflanzen vorkommt. Ein Vorkommen dieser Art ist im UG sicher ausgeschlossen. 

6.1.8 Weichtiere  

In Schleswig-Holstein sind grundsätzlich zwei Weichtierarten des Anhang IV der FFH-
Richtlinie zu erwarten. Aufgrund fehlender geeigneter Gewässer im UG sind Vorkommen der 
Zierlichen Tellerschnecke und der Gemeinen Flussmuschel sicher ausgeschlossen.  

6.1.9 Pflanzen 

In Schleswig-Holstein kommen drei Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie vor. 

Das Froschkraut ist eine Charakterart der Strandlingsgesellschaften nährstoffarmer Seen. 
Als Pionierbesiedler wächst es nur an Störstellen mit wenig oder keinem Pflanzenbewuchs. 
Die Art ist bis auf ein rezentes Vorkommen verschwunden. Seit 2009 läuft ein Wiederan-
siedlungsprojekt an verschiedenen Gewässern. Im UG sind keine geeigneten Lebensraum-
strukturen vorhanden, so dass ein Vorkommen hier sicher ausgeschlossen ist. 
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Der Kriechende Sellerie gehört wie das Froschkraut zu den Pionierpflanzen und benötigt 
offenen Boden mit einem niedrigen Pflanzenbewuchs in der Umgebung und einen feuchten 
bis nassen Untergrund. Auch diese Art war fast ausgestorben und wird jetzt durch ein 
Wiederansiedlungsprojekt der Artenagentur Schleswig-Holstein gefördert. Im UG sind keine 
geeigneten Lebensraumstrukturen vorhanden, so dass ein Vorkommen sicher ausge-
schlossen ist. 

Der Schierlings-Wasserfenchel kommt als endemische Art ausschließlich an den gezeiten-
beeinflussten, schlickigen Uferbereichen der Elbe im Raum Hamburg vor. Das UG liegt nicht 
innerhalb des Verbreitungsgebietes. Ein Vorkommen im UG ist sicher ausgeschlossen. 

6.2 Zusammenfassendes Ergebnis der Relevanzanalyse 

Im Plangebiet können relevante Vorkommen folgender Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie und europäische Vogelarten nicht ausgeschlossen werden: 

Brutvögel 

− Offenlandbrüter: Kiebitz, Feldlerche und Schafstelze 

− Röhricht- und Saumbrüter: Blaukehlchen und weitere Arten 

− Wasservögel 

− Gehölzbrüter 

− Gebäudebrüter 

Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie 

− Fledermäuse: Rauhaut-, Zwerg-, Mücken-, Breitflügel- und Wasserfledermaus, Großer 
Abendsegler.  

Diese Arten sind in der folgenden Konfliktanalyse näher zu betrachten.  
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7 Konfliktanalyse 

Für die in Kapitel 6 als relevant bestimmten Arten/Artgruppen, für die eine potentielle 
Betroffenheit durch das Vorhaben nicht sicher ausgeschlossen werden kann, wird in diesem 
Kapitel das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die 
Auswirkungen des geplanten Vorhabens geprüft. Dabei werden die in Kap. 4.4 aufgeführten 
Wirkfaktoren und ihre Auswirkungen auf die Vorkommen der relevanten Arten und 
Artengruppe betrachtet.  

7.1 Auswirkungen durch das Vorhaben auf Brutvögel 

Kiebitz 

Der Kiebitz brütet auf möglichst flachen und weithin offenen, baumarmen und wenig 
strukturierten Flächen. Wichtig ist eine fehlende oder kurze Vegetation zu Beginn der Brutzeit 
(5-8 cm), bevorzugt werden schwarze/braune/graugrüne Flächen. Das Nest wird offen oder 
an einzelnen Grasbüscheln angrenzend angelegt, so dass eine gute Weitsicht zum Schutz vor 
Prädatoren sichergestellt werden kann. Die Vegetation darf auch während des Jungeführens 
nicht zu hoch und zu dicht sein (GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1999). Besiedelt werden auch 
landwirtschaftliche Nutzflächen, wie Grünland und Ackerflächen. Von hoher Bedeutung ist ein 
weitgehend freier Horizont, in denen bis min. 100 m Entfernung keine hohen, geschlossenen 
Vertikalkulissen (große und dichte Baumreihen, Wälder, Siedlungen, große Hofanlagen) und 
Stromleitungen vorkommen (LANUV 2023). Für Kiebitzschutzmaßnahmen sollte der Mindest-
abstand zu Gehölzen (höher als 5 m) 50 m betragen (CIMIOTTI et al. 2025) 

Der Kiebitz ist Brutvogel in der offenen Marschflächen im Umfeld des TG 2 (Kläranlage und 
Batteriespeicher). Die Brutplätze liegen auf den nördlich gelegenen, gegrüppten Grünland-
flächen mit Blänken. Zwei Jungvögel wurden im Juni östlich des Plangebietes festgestellt, die 
von mehreren Paaren verteidigt wurden. Die Anzahl beobachteter Kiebitze, auch außerhalb 
des UG, deutet auf eine kleine Population mehrerer Paare auf den umgebenen Grünland-
flächen hin.  

Durch die Planung der Kläranlage und des Batteriespeichers auf der Ackerfläche werden keine 
Brutplätze direkt zerstört. Somit können Schädigungen und Tötungen von Individuen (v.a. Eier, 
Küken) sicher ausgeschlossen werden.  

Die Fortpflanzungsstätte des Kiebitzes umfasst neben dem Bereich der Nestanlage auch den 
brutzeitlichen Aufenthaltsraum bis zum Flüggewerden der Jungtiere. In der Regel ist hierfür 
ein Raumbedarf von mind. 2 ha bzw. die gesamte genutzte Parzelle erforderlich, bei 
kolonieartigem Brüten ist der Raumbedarf pro Paar i.d.R. geringer.  

Die Kläranlage wird mit Weiden und Erlen eingegrünt, welche die Sicht einschränken, aber 
keine massive Barrierekulisse entfalten sollen. Aufgrund der spezifischen Erfordernisse zur 
Klärung der Abwässer aus der Meierei sind hier zwei Faultürme bis zu einer Höhe von 15 m 
vorgesehen. Die weiteren baulichen Anlagen sind niedriger, max. bis zu 10 m (Flotation, 
Maschinenhaus, Trockengasbehälter). Sie sind weithin in der offenen Marsch dar sichtbar und 
können gemeinsam mit der Eingrünung eine Barrierewirkung auf den Kiebitz entfalten. 
Vorgelagert bleiben die Entwässerungsgräben erhalten, so dass davon ausgegangen werden 
kann, dass sich die Prädationsgefahr nicht erhöht.  
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Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass es zu räumlichen Verschiebungen der 
Kiebitzreviere kommen wird, um den art- und individueneigenen Meideabstand (50-100 m 
breiter Streifen) zu erhalten, so dass die Gefahr besteht, dass die nördlich an die Kläranlage 
grenzende Grünlandfläche nicht mehr als Fortpflanzungsstätte geeignet ist. Außerhalb dieses 
Bereiches ist zu erwarten, dass die Kiebitze aufgrund der Großflächigkeit der Grünlandflächen 
und der Habitatqualität weiterhin als Brutgebiet nutzen werden.  

Baubedingt kann es zu Störungen der angrenzenden Kiebitzreviere kommen, so dass 
während der Bauphase einzelne Brutplätze nicht genutzt werden können und es zu 
Verschiebungen der Reviere kommt. Da diese Störungen nur während der Bauphase 
stattfinden, kann eine erhebliche Störung ausgeschlossen werden. Durch die Wartung der 
Kläranlage sind betriebsbedingt sind keine erheblichen Störungen zu erwarten. Im Umfeld der 
Kläranlage kann es zu betriebsbedingten Geruchsemissionen kommen. Es gibt keine 
Hinweise darauf, dass Kiebitze empfindlich auf Geruchsemissionen reagieren, so dass 
erhebliche Störungen ausgeschlossen werden. 

Zusammenfassend sind artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für Kiebitz nicht 
auszuschließen. Folgende Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind erforderlich: 

− Kein Beginn von Baumaßnahmen in TG 2 ohne Vergrämungsmaßnahmen während der 
Brutzeit (01.03.-15.08.) 

− Herrichtung und Erhaltung von Fortpflanzungsstätten für 1-2 Kiebitzbrutpaare 

Feldlerche 

Die Feldlerche brütet im offenen Gelände mit weitgehend freiem Horizont in niedriger sowie 
abwechslungsreich strukturierter Gras- und Krautschicht. Die Nester befinden sich i.d.R. gut 
versteckt in der Kraut- und Grasvegetation. Bevorzugt werden Neststandorte, die in alle 
Richtungen frei stehen, um vor Prädation besser geschützt zu sein. Einzelgebäude 
(Einzelhäuser, landwirtschaftliche Hofstellen, Scheunen, Ställe), einzeln stehende Bäume, 
Baumreihen, Gebüschstreifen und Hochspannungsleitungen stehen der Ansiedlung nicht im 
Wege, beeinträchtigen jedoch die Siedlungsdichte. Freiflächen < 5 ha werden generell 
gemieden. Zu bewaldeten oder bebauten Gebieten hält die Feldlerche einen Mindestabstand 
ein, der von der Höhe der Vertikalstrukturen, aber auch von deren Ausdehnung abhängig ist 
und mindestens 60-120 m beträgt (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1985). Nach OELKE 1968 
(in LANUV 2023) werden folgende Abstände zu Vertikalstrukturen eingehalten: > 50 m zu 
Einzelbäumen, > 120 m zu Baumreihen und Feldgehölzen und > 160 m zu geschlossenen 
Gehölzkulissen. 

Im UG 2 wurden 6 Brutpaare festgestellt, die alle außerhalb des direkten Plangebietes 
brüteten. Sie wurden überwiegend auf Grünland verortet, zwei Paare wurden auf Ackerflächen 
registriert. Durch die Planung der Kläranlage und des Batteriespeichers auf der Ackerfläche 
werden keine Brutplätze direkt zerstört. Somit können Schädigungen und Tötungen von 
Individuen (v.a. Eier, Küken) sicher ausgeschlossen werden. 

Die Kläranlage wird mit Weiden und Erlen eingegrünt, welche die Sicht einschränken, aber 
keine massive Barrierekulisse entfalten sollen. Aufgrund der spezifischen Erfordernisse zur 
Klärung der Abwässer aus der Meierei sind hier zwei Faultürme bis zu einer Höhe von 15 m 
vorgesehen. Die weiteren baulichen Anlagen sind niedriger, max. bis zu 10 m (Flotation, 
Maschinenhaus, Trockengasbehälter). Die Faultürme sind weithin in der offenen Marsch dar 
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sichtbar und können gemeinsam mit der Eingrünung eine Barrierewirkung auf die Feldlerche 
entfalten.  

Es muss davon ausgegangen werden, dass es zu räumlichen Verschiebungen der Feld-
lerchenreviere kommen wird, um den art- und individueneigenen Meideabstand (60-120 m) zu 
erhalten. Nicht auszuschließen sind kleinräumige Verschiebungen der Reviere, die aufgrund 
der Großflächigkeit der offenen Landschaft nicht zu einer Abnahme des Gesamtbrutbestandes 
führen werden.  

In TG 2 kann es zu baubedingten Störungen der angrenzenden Brutreviere kommen, so dass 
während der Bauphase einzelne Brutplätze nicht genutzt werden können und es zu 
Verschiebungen der Reviere kommt. Da diese Störungen nur während der Bauphase 
stattfinden, kann eine erhebliche Störung ausgeschlossen werden. Durch die Wartung der 
Kläranlage sind betriebsbedingt keine erheblichen Störungen zu erwarten. Im Umfeld der 
Kläranlage kann es zu betriebsbedingten Geruchsemissionen kommen. Es gibt keine 
Hinweise darauf, dass Feldlerchen empfindlich auf Geruchsemissionen reagieren, so dass 
erhebliche Störungen ausgeschlossen werden.  

Im UG 1 wurden 2025 auf den landwirtschaftlichen Flächen rund um die Meierei-Erweiterung 
drei revieranzeigende Feldlerchen in min. 230 m Entfernung westlich und südlich des 
Plangebietes festgestellt. Die Verteilung und Entfernung der Reviere ist vergleichbar mit den 
Ergebnissen der Brutvogelkartierung 2018. Somit werden keine Brutplätze der Feldlerche 
durch die Umsetzung der Planung direkt überbaut. Schädigungen und Tötungen von 
Individuen (v.a. Eier, Küken) können sicher ausgeschlossen werden. 

Aktuell haben die Gebäude auf dem Werksgelände Höhen von max. 25 m. Das Werksgelände 
ist bereits weitgehend durch Anpflanzungen eingegrünt. Zukünftig sind Gebäudehöhen in 
SO 3 von max. 30 m zulässig. Die weiteren Gebäudehöhen liegen bei max. 13,5 m. In SO 4 
sind für die Milchpulverproduktion ausnahmsweise ein Trockenturm mit einer Höhe von max. 
40 m sowie ein Pulverturm mit eine Höhe von max. 30 m (auf jeweils 1.500 m Grundfläche) 
zulässig. Da die Milchpulverproduktion erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden soll, 
und die Brutvogeldaten bis dahin voraussichtlich veraltet sein werden (nach ca. 5 Jahren), 
werden aktuell nur die Auswirkungen durch die Erweiterungen von SO 2 und SO 3 betrachtet, 
die zeitnah geplant ist. 

Durch die bauliche Entwicklung nach Westen (max. 180 m) und die massive und teils hohe 
Baumasse (max. 30 m) verändert und verlagert sich die Barrierewirkung der Meierei. Die 
vorhandenen Hecken, die bereits um die Erweiterungsflächen stehen, weisen bereits eine 
Barrierewirkung auf. In der Literatur gibt es keine Hinweise zur Barrierewirkung so hoher 
Gebäude. Vorsorglich wird davon ausgegangen, dass sie doppelt so hoch ist, wie zu 
geschlossenen Gehölzkulissen, also min. 300 m.  Die 2025 registrierten Feldlerchen wurden 
in Abständen von min. 300 m zu den Erweiterungsflächen SO 2 und SO 3 festgestellt. Somit 
ist davon auszugehen, dass es nur zu geringen räumlichen Verschiebungen der Reviere 
kommen wird und der Brutbestand der lokalen Population nicht abnimmt.  

Die Auswirkungen durch den Bau der Milchpulverproduktion (SO 4) sind zeitnah vor der 
geplanten Baumaßnahme zu bewerten und ggf. erforderliche Maßnahmen festzulegen. Als 
Berwertungsgrundlage ist eine Plausibilitätsprüfung des Brutbestandes sinnvoll. Der 
geeignete Zeitpunkt für die Prüfung wird im Rahmen des Bauantrages bzw. BImSch-
Verfahrens gesehen.  
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Baubedingte Störungen der Feldlerchen im UG 1 sind aufgrund der Entfernung zum direkten 
Plangebiet nicht zu erwarten.  

Zusammenfassend sind artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für die Feldlerche zu 
erwarten. Folgende Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind erforderlich:  

− Kein Beginn von Baumaßnahmen in TG 2 ohne Vergrämungsmaßnahmen während der 
Brutzeit (01.03.-15.08.) 

− Artenschutzrechtliche Prüfung der Auswirkungen durch den Bau der Trockentürme zum 
Zeitpunkt der Bauantragsstellung 

Gilde der Offenlandbrüter (Schafstelze) 

Als weitere Offenlandbrüter wurden im UG (TG 1 und TG 2) Schafstelzen festgestellt. Auch 
diese Arten nutzen offene landwirtschaftlich Flächen, bevorzugt Grünland mit Weitsicht als 
Brutgebiete. Die Weitsicht ist v.a. als Prädationsschutz wichtig. Die Schafstelze brütet darüber 
hinaus in SH auch vermehrt in Ackergebieten, hier bevorzugt in Getreide- und Rapsfeldern.  

Im UG 1 wurden ca. 6 Brutpaare und in UG 2 ein Brutpaar der Schafstelze festgestellt. Alle 
Brutplätze liegen außerhalb der direkten Geltungsbereiche und werden somit durch die 
Planung nicht zerstört. Schädigungen und Tötungen von Individuen ausgeschlossen. Die 
Schafstelzen im UG brüten überwiegend in Getreideäckern, so dass sich die Lage der 
Brutplätze mit der Fruchtfolge regelmäßig verlagert.  

Die Reviere der Schafstelze sind vergleichsweise klein und abhängig von der Lage geeigneter 
Anbaupflanzen, so dass davon auszugehen ist, dass die Planung durch ihre Barrierewirkung 
keine relevante Auswirkung auf die Fortpflanzungsstätten der lokalen Population der 
Schafstelze hat. Zerstörungen oder Schädigungen von Fortpflanzungsstätten werden aus-
geschlossen Eine besondere Störungsempfindlichkeit ist bei der Schafstelze nicht bekannt, so 
dass auch erhebliche Störungen der Art nicht zu erwarten sind.  

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind somit für die Gilde der Offenlandbrüter aus-
geschlossen Vorsorglich wird für TG 2 eine Bauzeitenregelung festgelegt, um Schädigungen 
und Tötungen von Individuen während der Brutzeit sicher auszuschließen.  

Röhricht- und Saumbrüter (inkl. Blaukehlchen) 

Im Rahmen der Kartierungen wurden folgende Arten dieser Gilde festgestellt: Blaukehlchen, 
Schilf- und Sumpfrohrsänger, Rohrammer. Das Blaukehlchen ist als streng geschützte Art 
separat zu betrachten.  

Das Blaukehlchen brütet an vernässten Standorten, insbesondere in Verlandungszonen von 
Gewässern. Es benötigt ein Mosaik aus vegetationsarmen Bereichen zur Nahrungssuche und 
deckungsreichen Flächen mit Gebüschen, Altschilf und Hochstaudenfluren als Singwarten und 
Neststandort. Primärlebensräume sind Niedermoore, Hochmoorränder, Altwässer, Flussauen 
sowie Verlandungszonen und Uferbereiche von Still- und Fließgewässern (SÜDBECK et al. 
2025). In Schleswig-Holstein werden mittlerweile aber auch davon abweichende Habitattypen 
angenommen. So ist das Blaukehlchen in den westlichen Landesteilen inzwischen entlang der 
Gräben weit ins intensiv genutzte Grünland vorgedrungen. Wesentliche Merkmale sind auch 
hier offener Boden zur Nahrungssuche, kleinräumig dichte krautige Vegetation zur Nestanlage 
sowie mehrere Singwarten. Diese werden auch von verschilften Gräben mit angrenzenden 
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Zäunen in der von Äckern und Grünlandflächen geprägten Agrarlandschaft erfüllt, vor allem in 
der Marsch und in den Flussniederungen (MITSCHKE & KOOP 2019). 

Das Blaukehlchen brütet in beiden UG bevorzugt an Gräben und Kleingewässern, wenn diese 
mit Weidengebüschen bestanden sind. Die Gebüsche werden gern als Singwarte und Start- 
und Landepunkt für den Fluggesang genutzt. Alternativ werden auch angrenzende Acker-
flächen (v.a. Getreide und Raps) als Singwarten genutzt. Eine besondere Empfindlichkeit 
gegenüber Störungen ist nicht bekannt. 

Durch die Planung werden keine Brutplätze direkt überbaut. Allerdings liegt ein Brutplatz des 
Blaukehlchens direkt an einem Graben am Rand des TG 2. Ein weiteres revieranzeigendes 
Männchen wurde an der Feldhecke nördlich der geplanten Meierei-Erweiterung innerhalb des 
Plangebietes erfasst. Die genutzten Strukturen bleiben dauerhaft erhalten, doch werden die 
angrenzenden Teillebensräume, die potentiell zum Brutrevier gehören, zerstört. Auch die 
Störungen sind während der Bauphase sehr hoch, so dass Brutplätze in direkter Nähe nicht 
besiedelt werden können. Die Störungen sind jedoch nur während der Bauphase erheblich. 
Im Rahmen der geplanten Eingrünung der beiden Teilgebiete entstehen außerdem neue 
potentielle Brutstrukturen, so dass die Reviere nach der Bauphase wieder besiedelt werden 
können. Somit bleibt die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten der lokalen Populationen im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt. 

Baubedingt kann es zu Schädigungen und Tötungen von Individuen kommen, wenn 
Baufeldfreimachung während der Brutzeit erfolgt. Dies kann durch eine Bauzeitenregelung 
vermieden werden.  

Auch die anderen Röhricht- und Saumbrüter kommen in den beiden UG an den wasser-
führenden Gräben sowie an Kleingewässern vor. Ihre Lebensraumansprüche während der 
Brutzeit sind mit denen des Blaukehlchens vergleichbar, jedoch spielen bei den weiteren Arten 
Gebüsche als Singwarten eine untergeordnete Rolle bzw. sind nicht relevant. Die Reviere sind 
relativ klein und deren Lage stark von der aktuellen Ausprägung der Gräben abhängig. So 
werden frisch geräumte Gräben aufgrund der fehlenden Schilf- und Röhrichtvegetation nicht 
als Brutplatz genutzt. Der Sumpfrohrsänger ist auch außerhalb von Gewässern in Ruderal-
fluren zu finden.  

Durch die Planung werden keine Brutplätze direkt überbaut. Allerdings liegen mehrere 
Brutplätze direkt an den Gräben des TG 2. Die genutzten Strukturen bleiben dauerhaft 
erhalten, doch werden die angrenzenden Teillebensräume, die potentiell zu den Brutrevieren 
gehören, zerstört. Somit gehen während der Bauphase mehrere Reviere verloren. Es kann zu 
Schädigungen und Tötungen von Individuen kommen, wenn die Baufeldfreiräumung während 
der Brutzeit erfolgt. Im Rahmen der geplanten Eingrünung der beiden Teilgebiete entstehen 
wieder neue potentielle Brutstrukturen, so dass die Reviere nach der Bauphase wieder 
besiedelt werden können. 

Die Störungen, die wahrscheinlich zur Aufgabe von mehrerer Brutplätze führen werden, sind 
nur temporär, so dass eine dauerhafte Zerstörung von Fortpflanzungsstätten ausgeschlossen 
werden können. Da nach der Bauphase wieder potentielle Brutstrukturen angelegt werden, 
bleibt die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der lokalen 
Populationen im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt. 

Folgende Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen sind für das Blaukehlchen und die 
Gilde der Röhricht- und Saumbrüter erforderlich: 
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− Baufeldfreiräumung außerhalb der Brutzeit (01.03.-15.08.) 

Wasservögel 

Im UG wurden mit Graugans, Schnatterente und Stockente drei Wasservogelarten erfasst, die 
in den UG an Kleingewässern und Gräben brüteten. Die genauen Brutplätze wurden aus 
Schutzgründen nicht gesucht. Ein Stockentenpaar wurde 2025 innerhalb des TG 1 im Bereich 
des zentralen Grabens und des Kleingewässers beobachtet.  

Durch die Planung werden mehrere Gräben in TG 1 sowie das Kleingewässer zerstört. Hier 
kann es zu Schädigungen und Tötungen von Individuen und zu einer Zerstörung von Fort-
pflanzungsstätten kommen, wenn Baufeldfreimachung und Grabenverfüllungen während der 
Brutzeit stattfinden.  

Nach der Verbreiterung des Grabens am Süd- und Westrand des TG 1 und durch die 
Herrichtung der Retentionsfläche in TG 2 entstehen neue potentielle Brutplätze für die 
Stockente und weitere störungsunempfindliche Wasservögel. Somit bleibt die ökologische 
Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der lokalen Populationen im 
räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt. 

Baubedingt kann es zu Störungen nahe gelegener Brutplätze während der Bauphase 
kommen, so dass einzelne Brutplätze zeitweise nicht nutzbar sind. Da diese Störungen nur 
temporär und die Brutplätze anschließend wieder nutzbar sind, sind die Störungen nicht 
erheblich.  

Betriebsbedingte Störungen durch Beleuchtung der Gräben werden durch die Vorgaben zur 
Beleuchtung minimiert. Es ist nicht bekannt und nicht zu erwarten, dass die Geruchs-
emissionen, v.a. durch die Kläranlage zu erheblichen Beeinträchtigungen der Brutvögel und 
somit zu einer Meidung potentieller Brutplätze in der Umgebung führen werden.  

Folgende artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen sind für die Gilde der Wasservögel 
erforderlich: 

− Beseitigung potentieller Brutstrukturen (Gräben, Schilf, Ruderalfluren, Weidengebüsche an 
Gewässern) außerhalb der Brutzeit (01.03.-15.08.) 

Gehölzbrüter (alle Gilden, inkl. Star) 

Aufgrund der unterschiedlichsten Gehölzstrukturen kommt in TG 1 eine artenreiche Brutvogel-
gemeinschaft der Gehölzbrüter vor. Darunter befinden sich Gehölzfreibrüter, Höhlen- und 
Nischenbrüter sowie Gebüschbrüter.  Die Gehölzbrütervorkommen befinden sich sowohl in 
den Hecken und linearen Gehölzstrukturen in der freien Landschaft als auch in den struktur-
reichen Gärten rund um das Plangebiet. Auch der gehölzbewachsene Lärmschutzwall an der 
Nordseite der Meierei wird besiedelt. Die vorkommenden Arten sind meist weit verbreitete und 
wenig anspruchsvolle Singvogelarten. Darüber hinaus wurde ein Mäusebussard im UG 
festgestellt. Im TG 2 kommen aufgrund der wenigen Gehölze nur einzelne Gehölzbrüter vor.  

Im Rahmen der Baufeldfreimachung sind umfassende Gehölzbeseitigungen erforderlich. So 
wird der gehölzbewachsene Lärmschutzwall im Nordosten des TG 1 beseitigt. Auch Teile der 
Eingrünungen auf dem Werksgelände werden überbaut. In SO 1 befindet sich noch eine 
gehölz- und baumbestandene Gartenfläche, die gerodet werden muss. Entlang des südlichen 
Grabens, der verlegt und erweitert wird, müssen die Weidengebüsche sowie drei Kopfweiden 
und eine Esche beseitigt werden. Für die Zufahrt zum Parkplatz muss voraussichtlich ein 
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Baum gefällt werden. Verteilt im TG 1 liegen weitere ruderale Gebüschstrukturen, die ebenfalls 
zerstört werden.  

Dadurch kann es zu Schädigungen und Tötungen von Individuen (v.a. Eier, Jungvögel) 
kommen, wenn die Gehölzbeseitigungen während der Brutzeit der Gehölzbrüter (01.03.-
30.09.) erfolgt. Darüber hinaus kommt es zu Schädigungen und Zerstörungen von Fortpflan-
zungsstätten in diesen Bereichen. Wenn die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit dieser 
Gilde erfolgt (01.03.-30.09.), sind diese artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sicher 
ausgeschlossen.  

Nach der Bauphase wird westlich eine Hecke und südlich des TG 1 eine Kopfweidenreihe 
angepflanzt. Im Osten des TG 1 erfolgt die Anpflanzung von 10 Bäumen zur Eingrünung. TG 2 
wird mit Erlen und Weiden eingegrünt. Dadurch entstehen neue potentielle Brutstrukturen. Da 
die von der Planung betroffenen Brutvogelarten zu den allgemein verbreiteten und häufigen 
Brutvögeln gehören, ist davon auszugehen, dass durch die Neuanpflanzungen und das 
Vorkommen vergleichbarer Brutstrukturen in der Umgebung die ökologische Funktion der 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der lokalen Populationen im räumlichen 
Zusammenhang weiter erfüllt bleibt.  

Folgende Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen sind für die Gehölzbrüter (alle 
Gilden) erforderlich: 

− Gehölzbeseitigung und Baufeldfreiräumung außerhalb der Brutzeit (01.03.-30.09.) 

Gebäudebrüter 

Auf dem Gelände der Meierei sowie an weiteren Gebäuden im UG 1 wurden verschiedene 
Gebäudebrüter festgestellt. Auf dem Gelände der Meierei wurden 2025 sowohl Rauch- als 
auch Mehlschwalben fliegend und jagend beobachtet, die auf mehrere Nester hindeuten. 
Weitere Gebäudebrüter sind Feld- und Haussperling. Darüber hinaus wurde 2025 ein 
futtertragender Star beobachtet, der sowohl an den Gebäuden als auch in den angrenzenden 
Gehölzen Brutmöglichkeiten findet. 

Durch umfassende Umbaumaßnahmen (v.a. bei Gebäudeabrissen und Baumaßnahmen in 
Dachbereichen) kann es zu Schädigungen und Tötungen von Individuen (v.a. Eier, Jungvögel) 
kommen, wenn diese Umbaumaßnahmen während der Brutzeit der Gebäudebrüter (01.03.-
15.08.) beginnen. Während dieses Zeitraumes kommt es gleichzeitig zu einer Zerstörung von 
Fortpflanzungsstätten der betroffenen Arten.  

Auf dem Gelände der Meierei wurden während der Brutzeit auch Rauch- und Mehlschwalben 
sowie Stare festgestellt. Die Fortpflanzungsstätten dieser drei Arten sind auch außerhalb der 
Brutzeit geschützt. Da durch die Erweiterung der Meierei zusätzliche Gebäude und Hallen 
errichtet werden, die voraussichtlich ebenfalls geeignete Nistmöglichkeiten aufweisen werden, 
können sich die Arten hier wieder ansiedeln. Die Umbaumaßnahmen finden abschnittsweise 
im laufenden Betrieb statt, so dass jederzeit potentielle Brutgebäude vorhanden sind. Die 
ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungsstätten der lokalen Populationen im 
räumlichen Zusammenhang dieser drei Arten bleibt weiter erfüllt. Das Anbringen künstlicher 
Nisthilfen ist nicht erforderlich.  

Störungen gebäudebrütender Arten sind nicht zu erwarten, da diese Gilde die menschliche 
Präsenz und die Störungen durch den Meiereibetrieb gewohnt sind. Lediglich während der 
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Bauphasen können relevante Störungen auftreten, die jedoch nicht erheblich sind, da sie nur 
kurzzeitig wirken.  

Folgende Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen sind für Gebäudebrüter erforder-
lich: 

− Beginn umfassender Umbaumaßnahmen (v.a. Gebäudeabrisse und Baumaßnahmen in 
Dachbereichen) außerhalb der Brutzeit (01.03.-15.08.)  

7.2 Auswirkungen durch das Vorhaben auf Fledermäuse  

Fledermäuse (alle Arten) 

In den Untersuchungen wurden keine besetzten Wochenstuben oder genutzten Quartiere 
nachgewiesen. In den älteren Bäumen des Plangebietes sowie in den Gebäuden der Meierei 
können potentielle Vorkommen von sommerlichen (vermutlich Einzel-)Quartieren in Gebäuden 
(Zwerg-, Mücken-, Breitflügel- Rauhaut-Fledermaus) und /oder Bäumen (Zwerg-, Mücken-, 
Rauhaut-, Wasser-Fledermaus, Abendsegler) nicht sicher ausgeschlossen werden.  

Als maßgebliche Eingriffe ist für die lokale Fledermausfauna die Fällung von Bäumen zu 
betrachten, die von Zwerg-, Mücken- und Rauhautfledermaus, dem Großen Abendsegler 
sowie der Wasserfledermaus als sommerliche Quartiere (Tageseinstände, Balzquartiere, von 
der Zwergfledermaus auch Wochenstubenquartiere) genutzt werden könnten.  

Des Weiteren können bei Um-/Rückbauten der Gebäude/baulichen Einrichtungen Individuen 
der gebäudebewohnenden Fledermausarten (Zwerg-, Mücken-, Breitflügelfledermaus) in ihren 
sommerlichen Tagesverstecken (und Balzquartieren) zu Schaden kommen. Hinsichtlich der 
Vermeidung des Verbotstatbestandes der Tötung und Verletzung werden alle auftretenden 
Fledermausarten zusammengefasst, da es für diese zu direkten Tötungen von Individuen 
kommen kann, wenn die Fäll- und Abrissarbeiten zu Zeiten mit Besatz durchgeführt werden.  

Im Plangebiet fehlen alte Höhlenbäume mit einer potentiellen Eignung als frostsicheres 
Winterquartier für den Großen Abendsegler, so dass eine Winterquartiernutzung ausges-
chlossen werden kann. Daher ist zur Vermeidung des Tötungsverbots eine Bauzeitenregelung 
einzuhalten, welche den gesamten Zeitraum der sommerlichen Fledermausaktivitätsphasen 
ausspart. Im Planungsraum können sich in Laubbäumen mittleren Alters potentiell Wochen-
stubenquartiere (z.B. der Zwergfledermaus) befinden.  

Die Wochenstuben der Gebäudefledermäuse befinden sich wahrscheinlich außerhalb des 
Plangebietes im nahen Siedlungsraum. Zentrale Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind daher 
vom Vorhaben nicht betroffen. Allerdings sind Tagesverstecke von Zwerg-, Mücken-, 
Rauhautfledermaus, Großem Abendsegler und Wasserfledermaus anzunehmen. Auch kann 
das Auftreten von sogenannten Balzquartieren insbes. der Pipistrellus-Arten nicht ausge-
schlossen werden. Die ermittelten Balzreviere sowie potentiellen Quartierbäume sind vom 
Vorhaben nicht betroffen.  

In der Regel zählen Balz- oder Paarungsquartiere ebenso wie die flexiblen Tageseinstände 
von Fledermäusen nicht zu den zentralen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne von § 44 
Abs. 1 S. 3 BNatSchG (vgl. LBV-SH & AFPE 2016), sofern deren Beseitigung nicht zu einer 
maßgeblichen Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Gesamtlebensstätte führt. Im 
vorliegenden Fall kann aufgrund der vielfältigen Quartiermöglichkeiten im Umfeld des 
Planungsraumes (dörflicher Siedlungsrand) zugrunde gelegt werden, dass der Verlust 
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möglicher Balzquartierstandorte durch ein Ausweichen auf benachbart liegende Quartier-
ressourcen ohne weiteres kompensiert werden kann. Ein spezifischer Quartierausgleich ist 
zum Erhalt der fortgesetzten ökologischen Funktionsfähigkeit der betroffenen Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte nicht notwendig. Aus gutachterlicher Sicht bleibt somit trotz des geplanten 
Eingriffs die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen 
Zusammenhang für alle Fledermausarten in vollem Umfang erhalten, ein Zugriffsverbot gemäß 
§ 44 Abs. 1 S. 3 BNatSchG kann demnach ausgeschlossen werden.   

Im Planungsraum treten neben den vergleichsweise störungsunempfindlichen Arten (z.B. 
Zwerg-, Mücken- und Breitflügelfledermaus) auch lichtempfindliche Arten z.B. der Gattung 
Myotis (wahrscheinlich Wasserfledermaus) auf. Für diese kann es zu Störungen kommen, 
sollte die Baustelle nachts ausgeleuchtet werden. Durch die zukünftige Beleuchtung der 
Meiereigebäude kann es zu empfindlichen Störungen oder Beeinträchtigungen kommen. Die 
Baugrenze hält im Südwesten einen 28 m breiten Abstand zur linearen Heckenpflanzung an 
der Straße Siethwende ein. Es werden Gebäudehöhen bis 40 m erreicht werden Zur 
Vermeidung von Störungen dürfen die Bereiche der nahen Gräben und Gehölze im Südwesten 
und Nordosten nicht beleuchtet werden, so dass Dunkelkorridore verbleiben, um so die 
Flugleitlinienfunktion weiterhin gewährleisten zu können. Die Straße Siethwende darf nicht 
zusätzlich zum jetzigen Zustand erhellt werden. Der Bereich entlang der Straße Süden ist ein 
bedeutendes Jagdhabitat vor allem der Zwerg- und der Breitflügelfledermaus, aber auch 
Myotis-Fledermäuse treten hier auf. Eine gemeinsame Flugstraße von Zwerg- und Breitflügel-
fledermaus verläuft durch dieses Jagdgebiet und wird potentiell auch von anderen Pipistrellus- 
und Myotis-Fledermäusen genutzt. Damit die Funktion des Nahrungsgebietes und der 
Flugstraße auf Dauer sichergestellt ist, darf der Bereich auch zukünftig nicht beleuchtet 
werden. Zum Schutz insbesondere der lichtempfindlichen Fledermäuse (Myotis-Arten) sind 
sämtliche Leuchten im Außenbereich mit insekten- und fledermausfreundlichem Warmlicht 
(LED-Leuchten mit warm-weißer oder gelber (= Bernstein bzw. Amber) Lichtquelle mit einer 
Lichttemperatur von max. 3.000 Kelvin oder weniger) auszustatten. Auch für die eher 
lichtunempfindlichen Arten sind sogenannte Warmlicht-Lampen von bedeutendem Vorteil, da 
sie weniger stark Insekten anlocken und nicht die Umgebung von Insekten „leersaugen“.  

Folgende Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen sind zum Schutz der Fledermäuse 
erforderlich: 

− Beginn umfassender Umbaumaßnahmen (v.a. Gebäudeabrisse und Baumaßnahmen in 
Dachbereichen) außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse (01.12.-28./29.02.)  

− Gehölzbeseitigung (ab Stammdurchmesser von 30 cm) außerhalb der Aktivitätszeit der 
Fledermäuse (01.12.-28./29.02.) 

− Vermeidung von Lichtemission für lichtempfindliche Fledermausarten während der 
Bauphase 

− Vermeidung von Lichtemission für lichtempfindliche Fledermausarten nach der Bauphase 

− Vermeidung von Beleuchtung der Gräben und Gehölze (Dunkelkorridor) 
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8 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Mit nachfolgend beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen werden Tötungen von Individuen 
sowie eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vermieden. Diese Umsetzung 
dieser Maßnahmen ist zwingend erforderlich, um Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu verhindern. Für den Kiebitz sind vorsorglich Ersatzlebensräume als 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) umzusetzen. 

8.1 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

Vorgaben zur Gehölzbeseitigung (Gehölzbrüter, Fledermäuse)  

Zur Vermeidung der Schädigung und Tötung von Individuen der Gehölzbrüter (alle Gilden) 
sowie zur Vermeidung der Schädigung und Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
der Gehölzbrüter dürfen die Gehölze im Plangebiet inkl. Sträucher und Gebüsche nur 
außerhalb der Brutzeit im Winterhalbjahr vom 01.10.-28.02. beseitigt oder stark zurück-
geschnitten werden. 

Darüber hinaus Baumfällungen mit Stammdurchmessern von min. 30 cm grundsätzlich 
außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse im Zeitraum vom 01.12. bis zum 28./29.02. des 
Folgejahres durchzuführen. 

Vorgaben zur Grabenverfüllung und -aufweitung (Röhrichtbrüter, Wasservögel) 

Zur Vermeidung der Schädigung und Tötung von Individuen sowie zur Vermeidung der 
Schädigung und Vernichtung von Fortpflanzungsstätten der Röhrichtbrüter und Wasservögel 
dürfen die zu verfüllenden und aufzuweitenden Grabenabschnitte nur außerhalb der Brutzeit 
im Zeitraum vom 16.08.-28./29.02. geräumt und verfüllt/aufgeweitet werden.  

Vorgaben zur sonstigen Baufeldräumung (Brutvögel) 

Zur Vermeidung der Schädigung und Tötung von Individuen sowie zur Vermeidung der 
Schädigung und Vernichtung von Fortpflanzungsstätten weiterer Brutvögel (v.a. Wasservögel, 
Röhricht- und Saumbrüter, Offenlandbrüter) dürfen weitere potentieller Brutstrukturen 
(Gräben, Schilf, Ruderalfluren) nur außerhalb der Brutzeit im Zeitraum vom 16.08.-28./29.02. 
beseitigt werden. Offenflächen in TG 2 müssen bei Baubeginn während der Brutzeit vom 
01.03.-15.08. vergrämt werden (z.B. Vergrämungsstangen).  

Vorgaben zu Um- und Rückbauarbeiten an Gebäuden (Gebäudebrüter, Fledermäuse) 

Der Beginn umfassender Umbaumaßnahmen (v.a. Gebäudeabrisse und Baumaßnahmen in 
Dachbereichen) muss außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse  im Zeitraum vom 01.11.-
28./29.02. und außerhalb der Brutzeit der Gebäudebrüter im Zeitraum vom 16.08.-28./29.02. 
erfolgen.  

Vermeidung der Lichtemission für lichtempfindliche Fledermausarten 

Zum Schutz insbes. von lichtempfindlichen Fledermäusen (z.B. Myotis-Arten) sind sämtliche 
nächtliche Arbeiten und die nächtliche Baustellenausleuchtung unzulässig. 
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Vorgaben zur Beleuchtung (Fledermäuse) 

Zum Schutz insbes. von lichtempfindlichen Fledermäusen (z.B. Myotis-Arten, Braunes 
Langohr) sind sämtliche Leuchten im Außenbereich mit insekten- und fledermausfreundlichem 
Warmlicht (LEDLeuchten mit warm-weißer oder gelber (= bernstein/amber) Lichtquelle mit 
Lichttemperatur 3.000 Kelvin und weniger) auszustatten. Im Bereich der Verkehrswege sollten 
Mastleuchten mit einer Lichtpunkthöhe von 3 m aufgestellt werden, die die Lichtstreuung 
möglichst einschränken. Alle Leuchten sollten ihr Licht ausschließlich nach unten abgeben. 

Zum Erhalt der Flugstraßenfunktion und zum Schutz für alle lichtempfindlichen Fledermaus-
arten dürfen die derzeit im Dunkeln liegenden und als Leitstrukturen (FS1 und FS2) und 
Nahrungsraum anzusehenden Gehölzstreifen und Gräben nicht beleuchtet werden.  

Artenschutzrechtliche Vorgaben zum Bauantrag Trockenlager (SO 4) 

Da es für die Umsetzung der bis zu 40 m hohen Trockentürme noch keinen zeitlichen Horizont 
gibt, ist aktuell keine abschließende artenschutzrechtliche Bewertung durch die Barriere-
wirkung der bis zu 40 m hohen Trockenlager möglich. Möglich sind erhebliche Störungen von 
Offenlandbrütern auf landwirtschaftlichen Flächen im Umfeld des Plangebietes, die zu einer 
Aufgabe des Brutplatzes und somit zu einer Zerstörung von Fortpflanzungsstätten führen 
kann.  

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände (erhebliche Störung, Zerstörung 
von Fortpflanzungsstätten) durch den Bau der bis zu 40 m hohen Trockentürme zum 
Bauantrag eine artenschutzrechtliche Prüfung zu den Auswirkungen auf Offenlandbrüter 
einzureichen. 

8.2 Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 

Herstellung von Fortpflanzungsstätten für den Kiebitz 

Der Kiebitz brütet auf möglichst flachen und weithin offenen, baumarmen und wenig 
strukturierten Flächen. Wichtig ist eine fehlende oder kurze Vegetation zu Beginn der Brutzeit 
(5-8 cm), bevorzugt werden schwarze/braune/graugrüne Flächen. Das Nest wird offen oder 
an einzelnen Grasbüscheln angrenzend angelegt, so dass eine gute Weitsicht zum Schutz vor 
Prädatoren sichergestellt werden kann. Die Vegetation darf auch während des Jungeführens 
nicht zu hoch und zu dicht sein (GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1999). Besiedelt werden auch 
landwirtschaftliche Nutzflächen, wie Grünland und Ackerflächen. Von hoher Bedeutung ist ein 
weitgehend freier Horizont, in denen bis min. 100 m Entfernung keine hohen, geschlossenen 
Vertikalkulissen (große und dichte Baumreihen, Wälder, Siedlungen, große Hofanlagen) und 
Stromleitungen vorkommen (LANUV 2023). Für Kiebitzschutzmaßnahmen sollte der Mindest-
abstand zu Gehölzen (höher als 5 m) 50 m betragen (CIMIOTTI et al. 2025).  

Zur Sicherung des Brutbestandes der lokalen Population des Kiebitzes ist Lebensraum für 1-2 
Brutpaare zu optimieren. Dazu wird das gesamte TG 3 in extensives Grünland (Mahd und/oder 
Beweidung) mit Flachgräben umgewandelt. Wichtig ist das Vorhandensein höher gelegener, 
trockener Brutplätze und eine abwechslungsreiche Vegetation, die durch die Schaffung der 
flachen Böschungsbereiche, die früh im Jahr trocken fallen, sicher gestellt wird.  

Dazu werden in Nord-Südrichtung flache Gräben angelegt und der westliche Graben 
aufgeweitet. Die Gräben haben breite Flachufer mit sehr flache Böschungsneigungen (min. 
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1:5). Die nicht von den Gräben beanspruchten Flächen sind als extensive Grünlandflächen 
herzurichten und dauerhaft zu erhalten.  

Sofern keine Trittschäden zu erwarten sind, ist eine Beweidung ab dem 01.05., sonst später 
möglich. Die 1. Mahd ist frühestens ab dem 15.07 bodenschonend durchzuführen. Die flachen 
Grabenböschungen sind zu nutzen bzw. pflegen (Beweidung/Mahd). Zur Attraktivierung der 
Fläche als Brutgebiet für Wiesenbrüter (Kiebitz, Feldlerche) müssen das Grünland und die 
Flachufer der Gräben niedrigwüchsig in den Winter gehen (Beweidung, Mahd, ggf. 
Herbstmahd erforderlich). Bei zu starker Aushagerung der Fläche ist eine geringe Dünung 
möglich. Pflanzenschutzmitteleinsatz ist zu unterlassen. 

Um die gesamte Fläche als Brutgebiet für Offenlandbrüter nutzbar zu machen, ist die 
Beseitigung des Ufergehölzstreifens an der Westseite des TG 3 erforderlich. Ein lückiger 
Weidenaufwuchs kann geduldet werden.  

9 Fazit der artenschutzrechtlichen Bewertung 

Eine Betroffenheit von Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie wurde für Fledermäuse 
festgestellt. Auch für die im Plangebiet vorkommenden Brutvögel (Gehölzbrüter, 
Röhrichtbrüter, Brutvögel der Gras- und Staudenfluren, Offenlandbrüter, Gebäudebrüter) ist 
eine Betroffenheit gegeben.  

Insgesamt werden bei Berücksichtigung der in Kapitel 8 genannten Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahme keine europäischen Vogelarten entsprechend Artikel 1 VRL und keine 
Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in ihren Lebensräumen 
beeinträchtigt. Es kommt zu keinen Schädigungen, Störungen oder Tötungen dieser Arten. 
Insgesamt entstehen keine Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG. Das geplante 
Vorhaben wird als artenschutzrechtlich zulässig angesehen.  
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Anhang 

Plan 1 – Brutvögel TG 1 

Plan 2 – Brutvögel TG 2 
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